


Das neue GmbH-Recht
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Gesetzestext vom 16. Dezember 2005

ergänzt mit dem entsprechend anwendbaren Aktienrecht

Der vorliegende Text entspricht dem neuen GmbH-Recht, das vom Parlament 

am 16. Dezember 2005 verabschiedet wurde (publiziert im Bundesblatt Nr. 51 

vom 27. Dezember 2005, Seite 7289 ff.). 

Das auf die GmbH entsprechend anwendbare, teilweise ebenfalls revidierte

Aktienrecht wird kursiv dargestellt. Auf die Wiedergabe offensichtlich nicht 

anwendbarer Artikel wurde verzichtet. Absätze von aktienrechtlichen Artikeln 

oder Teile davon, die offensichtlich nicht anwendbar sind, werden mit Klammern 

{...} kenntlich gemacht. Die GmbH-spezifische Terminologie wird in Klammern 

[...] beigefügt. 

Der demnächst erscheinende Kurzkommentar zum neuen GmbH-Recht wird 

sich auch mit der Frage des entsprechend anwendbaren Aktienrechts detailliert 

befassen.

Achtundzwanzigster Titel: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 772

1
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine personen-

bezogene Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Perso-

nen oder Handelsgesellschaften beteiligt sind. Ihr Stammkapital 

ist in den Statuten festgelegt. Für ihre Verbindlichkeiten haftet 

nur das Gesellschaftsvermögen.

2
Die Gesellschafter sind mindestens mit je einem Stammanteil 

am Stammkapital beteiligt. Die Statuten können für sie Nach-

schuss- und Nebenleistungspflichten vorsehen.

A. Begriff

Art. 773

Das Stammkapital muss mindestens 20 000 Franken betragen. B. Stammkapital

Art. 774

1
Der Nennwert der Stammanteile muss mindestens 100 Franken

betragen. Im Falle einer Sanierung kann er bis auf einen Franken 

herabgesetzt werden.

2
Die Stammanteile müssen mindestens zum Nennwert ausgege-

ben werden.

C. Stammanteile
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Art. 774a

D. Genussscheine Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen vorse-

hen; die Vorschriften des Aktienrechts sind entsprechend an-

wendbar.

Art. 657

M. Genussscheine
1

Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen zugunsten 

von Personen vorsehen, die mit der Gesellschaft durch frühere Kapi-

talbeteiligung oder als Aktionär [Gesellschafter], Gläubiger, Arbeit-

nehmer oder in ähnlicher Weise verbunden sind. Sie haben die Zahl 

der ausgegebenen Genussscheine und den Inhalt der damit verbun-

denen Rechte anzugeben.

2

Durch die Genussscheine können den Berechtigten nur Ansprüche 

auf einen Anteil am Bilanzgewinn oder am Liquidationsergebnis oder 

auf den Bezug neuer Aktien [Stammanteile] verliehen werden.

3

Der Genussschein darf keinen Nennwert haben; er darf weder Parti-

zipationsschein genannt noch gegen eine Einlage ausgegeben wer-

den, die unter den Aktiven der Bilanz ausgewiesen wird.

4

Die Berechtigten bilden von Gesetzes wegen eine Gemeinschaft, für 

welche die Bestimmungen über die Gläubigergemeinschaft bei Anlei-

hensobligationen sinngemäss gelten. Den Verzicht auf einzelne oder 

alle Rechte aus den Genussscheinen können jedoch nur die Inhaber 

der Mehrheit aller im Umlauf befindlichen Genussscheintitel verbindlich 

beschliessen.

5

Zugunsten der Gründer der Gesellschaft dürfen Genussscheine nur 

aufgrund der ursprünglichen Statuten geschaffen werden.

Art. 775

E. Gesellschafter Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann durch eine 

oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder andere 

Handelsgesellschaften gegründet werden.

Art. 776

F. Statuten 

I. Gesetzlich 

vorgeschriebener 

Inhalt

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:

1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft;

2. den Zweck der Gesellschaft;

3. die Höhe des Stammkapitals sowie die Anzahl und den 

Nennwert der Stammanteile;

4. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekannt-

machungen.

Art. 774a OR 
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Art. 776a

1
Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten 

Bestimmungen über:

1. die Begründung und die Ausgestaltung von Nachschuss-

und Nebenleistungspflichten;

2. die Begründung und die Ausgestaltung von Vorhand-, Vor-

kaufs- oder Kaufsrechten der Gesellschafter oder der Ge-

sellschaft an den Stammanteilen;

3. Konkurrenzverbote der Gesellschafter;

4. Konventionalstrafen zur Sicherung der Erfüllung gesetz-

licher oder statutarischer Pflichten;

5. Vorrechte, die mit einzelnen Kategorien von Stammanteilen 

verbunden sind (Vorzugsstammanteile);

6. Vetorechte von Gesellschaftern betreffend Beschlüsse der 

Gesellschafterversammlung;

7. die Beschränkung des Stimmrechts und des Rechts der Ge-

sellschafter, sich vertreten zu lassen;

8. Genussscheine;

9. statutarische Reserven;

10. Befugnisse der Gesellschafterversammlung, die dieser über 

die gesetzlichen Zuständigkeiten hinaus zugewiesen wer-

den;

11. die Genehmigung bestimmter Entscheide der Geschäfts-

führer durch die Gesellschafterversammlung; 

12. das Erfordernis der Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung zur Bezeichnung von natürlichen Personen, die 

für Gesellschafter, die juristische Personen oder Handels-

gesellschaften sind, das Recht zur Geschäftsführung aus-

üben;

13. die Befugnis der Geschäftsführer, Direktoren, Prokuristen 

sowie Handlungsbevollmächtigte zu ernennen;

14. die Ausrichtung von Tantiemen an die Geschäftsführer;

15. die Zusicherung von Bauzinsen;

16. die Organisation und die Aufgaben der Revisionsstelle, so-

fern dabei über die gesetzlichen Vorschriften hinaus-

gegangen wird;

II. Bedingt 

notwendiger 

Inhalt

Art. 776a OR
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17. die Gewährung eines statutarischen Austrittsrechts, die Be-

dingungen für dessen Ausübung und die auszurichtende 

Abfindung;

18. besondere Gründe für den Ausschluss von Gesellschaftern 

aus der Gesellschaft;

19. andere als die gesetzlichen Auflösungsgründe.

2
Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen ebenfalls der Aufnahme in die 

Statuten von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Rege-

lungen:

1. der Beschlussfassung über die nachträgliche Schaffung 

von neuen Vorzugsstammanteilen; 

2. der Übertragung von Stammanteilen;

3. der Einberufung der Gesellschafterversammlung;

4. der Bemessung des Stimmrechts der Gesellschafter;

5. der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung;

6. der Beschlussfassung der Geschäftsführer;

7. der Geschäftsführung und der Vertretung;

8. zu den Konkurrenzverboten der Geschäftsführer.

Art. 777

G. Gründung 

I. Errichtungsakt

1
Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher 

Urkunde erklären, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu 

gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen. 

2
In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Stamm-

anteile und stellen fest, dass:

1. sämtliche Stammanteile gültig gezeichnet sind;

2. die Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;

3. die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die 

Leistung der Einlagen erfüllt sind; 

4. sie die statutarischen Nachschuss- oder Nebenleistungs-

pflichten übernehmen.

Art. 777a

II. Zeichnung der 

Stammanteile

1
Die Zeichnung der Stammanteile bedarf zu ihrer Gültigkeit der 

Angabe von Anzahl, Nennwert und Ausgabebetrag sowie gege-

benenfalls der Kategorie der Stammanteile.

Art. 776a OR 
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2
In der Urkunde über die Zeichnung muss hingewiesen werden 

auf statutarische Bestimmungen über: 

1. Nachschusspflichten;

2. Nebenleistungspflichten;

3. Konkurrenzverbote für die Gesellschafter;

4. Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte der Gesellschafter 

oder der Gesellschaft;

5. Konventionalstrafen.

Art. 777b

1
Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die 

Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den 

Gründern vorgelegen haben.

2
Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:

1. die Statuten;

2. der Gründungsbericht;

3. die Prüfungsbestätigung;

4. die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;

5. die Sacheinlageverträge;

6. bereits vorliegende Sachübernahmeverträge.

III. Belege

Art. 777c

1
Bei der Gründung muss für jeden Stammanteil eine dem Aus-

gabebetrag entsprechende Einlage vollständig geleistet werden.

2
Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts entspre-

chend anwendbar für:

1. die Angabe der Sacheinlagen, der Sachübernahmen und 

der besonderen Vorteile in den Statuten;

2. die Eintragung von Sacheinlagen, Sachübernahmen und 

von besonderen Vorteilen ins Handelsregister;

3. die Leistung und die Prüfung der Einlagen.

IV. Einlagen

Art. 777a OR
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Art. 628

2. Im besonderen 

Sacheinlagen, 

Sachübernahmen, 

besondere Vorteile

1

Leistet ein Aktionär [Gesellschafter] eine Sacheinlage, so müssen die 

Statuten den Gegenstand und dessen Bewertung sowie den Namen 

des Einlegers und die ihm zukommenden Aktien [Stammanteile] an-

geben.

2

Übernimmt die Gesellschaft von Aktionären [Gesellschaftern] oder 

einer diesen nahe stehenden Person Vermögenswerte oder beabsich-

tigt sie solche Sachübernahmen, so müssen die Statuten den Gegen-

stand den Namen des Veräusserers und die Gegenleistung der Ge-

sellschaft angeben.

3

Werden bei der Gründung zugunsten der Gründer oder anderer Per-

sonen besondere Vorteile ausbedungen, so sind die begünstigten Per-

sonen in den Statuten mit Namen aufzuführen, und es ist der gewährte 

Vorteil nach Inhalt und Wert genau zu bezeichnen.

4

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] kann nach 

zehn Jahren Bestimmungen der Statuten über Sacheinlagen oder 

Sachübernahmen aufheben. Bestimmungen über Sachübernahmen 

können auch aufgehoben werden, wenn die Gesellschaft endgültig auf 

die Sachübernahme verzichtet.

Art. 633

2. Leistung der 

Einlagen 

a. Einzahlungen

1

Einlagen in Geld müssen bei einem dem Bankengesetz vom 8. No-

vember 1934 unterstellten Institut zur ausschliesslichen Verfügung der 

Gesellschaft hinterlegt werden.

2

Das Institut gibt den Betrag erst frei, wenn die Gesellschaft in das 

Handelsregister eingetragen ist.

Art. 634

b. Sacheinlagen
Sacheinlagen gelten nur dann als Deckung, wenn:

1. sie gestützt auf einen schriftlichen oder öffentlich beurkundeten 

Sacheinlagevertrag geleistet werden;

2. die Gesellschaft nach ihrer Eintragung in das Handelsregister so-

fort als Eigentümerin darüber verfügen kann oder einen be-

dingungslosen Anspruch auf Eintragung in das Grundbuch erhält;

3. ein Gründungsbericht mit Prüfungsbestätigung vorliegt.

Art. 777c OR 



7

Art. 635

Die Gründer geben in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft über:

1. die Art und den Zustand von Sacheinlagen oder Sachübernah-

men und die Angemessenheit der Bewertung;

2. den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld;

3. die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile 

zugunsten von Gründern oder anderen Personen.

3. Prüfung der 

Einlagen 

a. Gründungs-

bericht

Art. 635a

Ein zugelassener Revisor prüft den Gründungsbericht und bestätigt 

schriftlich, dass dieser vollständig und richtig ist.

b. Prüfungs-

bestätigung

Art. 642

Der Gegenstand von Sacheinlagen und die dafür ausgegebenen Ak-

tien [Stammanteile], der Gegenstand von Sachübernahmen und die 

Gegenleistung der Gesellschaft sowie Inhalt und Wert besonderer 

Vorteile müssen ins Handelsregister eingetragen werden.

III. Sacheinlagen, 

Sachübernahmen, 

besondere Vorteile

Art. 778

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, 

an dem sie ihren Sitz hat. 

H. Eintragung ins 

Handelsregister 

I. Gesellschaft

Art. 778a

Zweigniederlassungen sind ins Handelsregister des Ortes einzu-

tragen, an dem sie sich befinden.

II. Zweignieder-

lassungen

Art. 779

1
Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit durch die 

Eintragung ins Handelsregister.

2
Sie erlangt das Recht der Persönlichkeit auch dann, wenn die 

Voraussetzungen für die Eintragung tatsächlich nicht erfüllt sind.

3
Waren bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Voraus-

setzungen nicht erfüllt und sind dadurch die Interessen von 

Gläubigern oder Gesellschaftern in erheblichem Masse gefährdet 

oder verletzt worden, so kann das Gericht auf Begehren einer 

dieser Personen die Auflösung der Gesellschaft verfügen.

J. Erwerb der 

Persönlichkeit

I. Zeitpunkt; 

mangelnde 

Voraus-

setzungen

Art. 777c OR
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4
Das Klagerecht erlischt drei Monate nach der Veröffentlichung 

der Gründung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamts-

blatt.

Art. 779a

II. Vor der 

Eintragung 

eingegangene 

Verpflichtungen

1
Personen, die vor der Eintragung ins Handelsregister im Namen 

der Gesellschaft handeln, haften dafür persönlich und solida-

risch.

2
Übernimmt die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach 

ihrer Eintragung Verpflichtungen, die ausdrücklich in ihrem Na-

men eingegangen werden, so werden die Handelnden befreit, und 

es haftet nur die Gesellschaft.

Art. 780

K. Statuten-

änderung
Jeder Beschluss der Gesellschafterversammlung über eine Ände-

rung der Statuten muss öffentlich beurkundet und ins Handelsre-

gister eingetragen werden.

Art. 781

L. Erhöhung des 

Stammkapitals

1
Die Gesellschafterversammlung kann die Erhöhung des Stamm-

kapitals beschliessen.

2
Die Ausführung des Beschlusses obliegt den Geschäftsführern.

3
Die Zeichnung und die Einlagen richten sich nach den Vorschrif-

ten über die Gründung. Für den Zeichnungsschein sind zudem 

die Vorschriften über die Erhöhung des Aktienkapitals entspre-

chend anwendbar. Ein öffentliches Angebot zur Zeichnung der 

Stammanteile ist ausgeschlossen.

4
Die Erhöhung des Stammkapitals muss innerhalb von drei Mo-

naten nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung beim 

Handelsregister zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt 

der Beschluss dahin.

5
Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts über die 

ordentliche Kapitalerhöhung entsprechend anwendbar für:

1. die Form und den Inhalt des Beschlusses der Gesellschafter-

versammlung;

2. das Bezugsrecht der Gesellschafter;

3. die Erhöhung des Stammkapitals aus Eigenkapital;

4. den Kapitalerhöhungsbericht und die Prüfungsbestätigung;

Art. 779 OR 
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5. die Statutenänderung und die Feststellungen der Geschäfts-

führer;

6. die Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals ins Han-

delsregister und die Nichtigkeit vorher ausgegebener Ur-

kunden.

Art. 630

Die Zeichnung bedarf zu ihrer Gültigkeit:

1. der Angabe von Anzahl, Nennwert, Art, Kategorie und Ausgabe-

betrag der Aktien [Stammanteile];

2. einer bedingungslosen Verpflichtung, eine dem Ausgabebetrag 

entsprechende Einlage zu leisten.

2. Aktienzeichnung

Art. 650

1

Die Erhöhung des Aktienkapitals [Stammkapitals] wird von der Ge-

neralversammlung [Gesellschafterversammlung] beschlossen; sie ist 

vom Verwaltungsrat [Geschäftsführern] innerhalb von drei Monaten 

durchzuführen.

2

Der Beschluss der Generalversammlung [Gesellschafterversamm-

lung] muss öffentlich beurkundet werden und angeben:

1. den gesamten Nennbetrag, um den das Aktienkapital [Stamm-

kapital] erhöht werden soll, und den Betrag der darauf zu leis-

tenden Einlagen;

2. Anzahl, Nennwert und Art der Aktien [Stammanteile] sowie Vor-

rechte einzelner Kategorien;

3. den Ausgabebetrag oder die Ermächtigung an den Verwaltungs-

rat [Geschäftsführer], diesen festzusetzen, sowie den Beginn 

der Dividendenberechtigung;

4. die Art der Einlagen, bei Sacheinlagen deren Gegenstand und 

Bewertung sowie den Namen des Sacheinlegers und die ihm 

zukommenden Aktien [Stammanteile];

5. bei Sachübernahmen den Gegenstand, den Namen des Veräus-

serers und die Gegenleistung der Gesellschaft;

6. Inhalt und Wert von besonderen Vorteilen sowie die Namen der 

begünstigten Personen;

7. eine Beschränkung der Übertragbarkeit neuer Namenaktien

[Stammanteile];

1. Ordentliche 

Kapitalerhöhung

Art. 781 OR
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8. eine Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes und die 

Zuweisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte;

9. die Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener 

Bezugsrechte.

3

Wird die Kapitalerhöhung nicht innerhalb von drei Monaten ins Han-

delsregister eingetragen, so fällt der Beschluss der Generalversamm-

lung [Gesellschafterversammlung] dahin.

Art. 652

3. Gemeinsame 

Vorschriften

a. Aktienzeichnung

[Zeichnung der

Stammanteile]

1

Die Aktien [Stammanteile] werden in einer besonderen Urkunde 

(Zeichnungsschein) nach den für die Gründung geltenden Regeln ge-

zeichnet.

2

Der Zeichnungsschein muss auf den Beschluss der Generalver-

sammlung [Gesellschafterversammlung] über die Erhöhung {oder die 

Ermächtigung zur Erhöhung} des Aktienkapitals [Stammkapitals] {und auf 

den Beschluss des Verwaltungsrates über die Erhöhung} Bezug nehmen. {Ver-

langt das Gesetz einen Emissionsprospekt, so nimmt der Zeichnungsschein auch 

auf diesen Bezug.}

3

Enthält der Zeichnungsschein keine Befristung, so endet seine Ver-

bindlichkeit drei Monate nach der Unterzeichnung.

Art. 652b

c. Bezugsrecht
1

Jeder Aktionär [Gesellschafter] hat Anspruch auf den Teil der neu 

ausgegebenen Aktien [Stammanteile], der seiner bisherigen Beteili-

gung entspricht.

2

Der Beschluss der Generalversammlung [Gesellschafterversamm-

lung] über die Erhöhung des Aktienkapitals [Stammkapitals] darf das 

Bezugsrecht nur aus wichtigen Gründen aufheben. Als wichtige Grün-

de gelten insbesondere die Übernahme von Unternehmen, Unterneh-

mensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung der Arbeitnehmer. 

Durch die Aufhebung des Bezugsrechts darf niemand in unsachlicher 

Weise begünstigt oder benachteiligt werden.

3

Die Gesellschaft kann dem Aktionär [Gesellschafter], welchem sie ein 

Recht zum Bezug von Aktien [Stammanteilen] eingeräumt hat, die 

Ausübung dieses Rechtes nicht wegen einer statutarischen Beschrän-

kung der Übertragbarkeit von Namenaktien [Stammanteilen] verweh-

ren.

Art. 781 OR 
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Art. 652d

1

Das Aktienkapital [Stammkapital] kann auch durch Umwandlung von 

frei verwendbarem Eigenkapital erhöht werden.

2

Die Deckung des Erhöhungsbetrags ist mit der Jahresrechnung in 

der von den Aktionären [Gesellschaftern] genehmigten Fassung und 

dem Revisionsbericht eines zugelassenen Revisors nachzuweisen. 

Liegt der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurück, so ist ein ge-

prüfter Zwischenabschluss erforderlich.

e. Erhöhung aus 

Eigenkapital

Art. 652e

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] gibt in einem schriftlichen Be-

richt Rechenschaft über: 

1. die Art und den Zustand von Sacheinlagen oder Sachübernah-

men und die Angemessenheit der Bewertung;

2. den Bestand und die Verrechenbarkeit der Schuld;

3. die freie Verwendbarkeit von umgewandeltem Eigenkapital;

4. die Einhaltung des Generalversammlungsbeschlusses [Gesell-

schafterversammlungsbeschlusses], insbesondere über die Ein-

schränkung oder die Aufhebung des Bezugsrechtes und die Zu-

weisung nicht ausgeübter oder entzogener Bezugsrechte;

5. die Begründung und die Angemessenheit besonderer Vorteile zu-

gunsten einzelner Aktionäre [Gesellschafter] oder anderer Perso-

nen.

f. Kapital-

erhöhungsbericht

Art. 652f

1

Ein zugelassener Revisor prüft den Kapitalerhöhungsbericht und 

bestätigt schriftlich, dass dieser vollständig und richtig ist.

2

Keine Prüfungsbestätigung ist erforderlich, wenn die Einlage auf 

das neue Aktienkapital [Stammkapital] in Geld erfolgt, das Aktienka-

pital [Stammkapital] nicht zur Vornahme einer Sachübernahme er-

höht wird und die Bezugsrechte nicht eingeschränkt oder aufgehoben 

werden.

g. Prüfungs-

bestätigung

Art. 652g

1

Liegen der Kapitalerhöhungsbericht und, sofern erforderlich, die 

Prüfungsbestätigung vor, so ändert der Verwaltungsrat [Geschäfts-

führer] die Statuten und stellt dabei fest:

1. dass sämtliche Aktien [Stammanteile] gültig gezeichnet sind;

h. Statuten-

änderung und 

Feststellungen

Art. 781 OR
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2. dass die versprochenen Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag 

entsprechen;

3. dass die Einlagen entsprechend den Anforderungen des Geset-

zes, der Statuten oder des Generalversammlungsbeschlusses 

[Gesellschafterversammlungsbeschlusses] geleistet wurden.

2

Beschluss und Feststellungen sind öffentlich zu beurkunden. Die Ur-

kundsperson hat die Belege, die der Kapitalerhöhung zugrunde liegen, 

einzeln zu nennen und zu bestätigen, dass sie dem Verwaltungsrat 

[Geschäftsführern] vorgelegen haben.

3

Der öffentlichen Urkunde sind die geänderten Statuten, der Kapital-

erhöhungsbericht, die Prüfungsbestätigung sowie die Sacheinlage-

verträge und die bereits vorliegenden Sachübernahmeverträge beizu-

legen.

Art. 652h

i. Eintragung in das 

Handelsregister; 

Nichtigkeit vorher 

ausgegebener 

Aktien [Stamm-

anteile]

1

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] meldet die Statutenänderung 

und seine Feststellungen beim Handelsregister zur Eintragung an.

2

Einzureichen sind:

1. die öffentlichen Urkunden über die Beschlüsse der Generalver-

sammlung [Gesellschafterversammlung] und des Verwaltungs-

rates [Geschäftsführer] mit den Beilagen;

2. eine beglaubigte Ausfertigung der geänderten Statuten.

3

Aktien [Stammanteile], die vor der Eintragung der Kapitalerhöhung 

ausgegeben werden, sind nichtig; die aus der Aktienzeichnung [Zeich-

nung der Stammanteile] hervorgehenden Verpflichtungen werden da-

durch nicht berührt.

Art. 782

M. Herabsetzung 

des Stamm-

kapitals

1
Die Gesellschafterversammlung kann die Herabsetzung des 

Stammkapitals beschliessen.

2
Das Stammkapital darf in keinem Fall unter 20 000 Franken her-

abgesetzt werden.

3
Zur Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz 

darf das Stammkapital nur herabgesetzt werden, wenn die Ge-

sellschafter die in den Statuten vorgesehenen Nachschüsse voll 

geleistet haben.

4
Im Übrigen sind die Vorschriften über die Herabsetzung des Ak-

tienkapitals entsprechend anwendbar.

Art. 781 OR 
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Art. 732

1

Beabsichtigt eine Aktiengesellschaft [GmbH], ihr Aktienkapital 

[Stammkapital] herabzusetzen, ohne es gleichzeitig bis zur bisherigen 

Höhe durch neues, voll einzubezahlendes Kapital zu ersetzen, so hat 

die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] eine entspre-

chende Änderung der Statuten zu beschliessen.

2

Sie darf einen solchen Beschluss nur fassen, wenn ein zugelassener 

Revisionsexperte in einem Prüfungsbericht bestätigt, dass die Forde-

rungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals 

[Stammkapitals] voll gedeckt sind. Der Revisionsexperte muss an der 

Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] anwesend sein.

3

Im Beschluss ist das Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen 

und anzugeben, in welcher Art und Weise die Kapitalherabsetzung 

durchgeführt werden soll.

4

Ein aus der Kapitalherabsetzung allfällig sich ergebender Buchge-

winn ist ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.

5

Das Aktienkapital [Stammkapital] darf nur unter 100 000 [20 000] 

Franken herabgesetzt werden, sofern es gleichzeitig durch neues, voll 

einzubezahlendes Kapital in der Höhe von mindestens 100 000 

[20 000] Franken ersetzt wird.

A. Herabsetzungs-

beschluss

Art. 732a

1

Wird das Aktienkapital [Stammkapital] zum Zwecke der Sanierung 

auf null herabgesetzt und anschliessend wieder erhöht, so gehen die 

bisherigen Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre [Gesellschafter] mit 

der Herabsetzung unter. Ausgegebene Aktien [Stammanteile] müs-

sen vernichtet werden.

2

Bei der Wiedererhöhung des Aktienkapitals [Stammkapitals] steht 

den bisherigen Aktionären [Gesellschaftern] ein Bezugsrecht zu, das 

ihnen nicht entzogen werden kann.

B. Vernichtung 

von Aktien 

[Stammanteilen] 

im Fall einer 

Sanierung

Art. 733

Hat die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] die Her-

absetzung des Aktienkapitals [Stammkapitals] beschlossen, so veröf-

fentlicht der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] den Beschluss dreimal 

im Schweizerischen Handelsamtsblatt und überdies in der in den Sta-

tuten vorgesehenen Form und gibt den Gläubigern bekannt, dass sie 

binnen zwei Monaten, von der dritten Bekanntmachung im Schweize-

rischen Handelsamtsblatt an gerechnet, unter Anmeldung ihrer For-

derungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen können.

C. Aufforderung 

an die Gläubiger

Art. 782 OR
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Art. 734

D. Durchführung 

der Herabsetzung

Die Herabsetzung des Aktienkapitals [Stammkapitals] darf erst nach 

Ablauf der den Gläubigern gesetzten Frist und nach Befriedigung oder 

Sicherstellung der angemeldeten Gläubiger durchgeführt und erst in 

das Handelsregister eingetragen werden, wenn durch öffentliche Ur-

kunde festgestellt ist, dass die Vorschriften dieses Abschnittes erfüllt 

sind. Der Urkunde ist der Prüfungsbericht beizulegen.

Art. 735

E. Herabsetzung 

im Fall einer 

Unterbilanz

Die Aufforderung an die Gläubiger und ihre Befriedigung oder Sicher-

stellung können unterbleiben, wenn das Aktienkapital [Stammkapital] 

zum Zwecke der Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Un-

terbilanz in einem diese letztere nicht übersteigenden Betrage herab-

gesetzt wird.

Art. 783

N. Erwerb 

eigener 

Stammanteile

1
Die Gesellschaft darf eigene Stammanteile nur dann erwerben, 

wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe der  dafür  nöti-

gen Mittel vorhanden ist und der gesamte Nennwert dieser 

Stammanteile zehn Prozent des Stammkapitals nicht übersteigt.

2
Werden im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschrän-

kung, einem Austritt oder einem Ausschluss Stammanteile er-

worben, so beträgt die Höchstgrenze 35 Prozent. Die über zehn 

Prozent des Stammkapitals hinaus erworbenen eigenen Stamm-

anteile sind innerhalb von zwei Jahren zu veräussern oder durch 

Kapitalherabsetzung zu vernichten.

3
Ist mit den Stammanteilen, die erworben werden sollen, eine 

Nachschusspflicht oder eine Nebenleistungspflicht verbunden, 

so muss diese vor deren Erwerb aufgehoben werden.

4
Im Übrigen sind für den Erwerb eigener Stammanteile durch die 

Gesellschaft die Vorschriften über eigene Aktien entsprechend 

anwendbar.

Art. 659a

II. Folgen des 

Erwerbs

1

Das Stimmrecht und die damit verbundenen Rechte eigener Aktien 

[Stammanteile] ruhen.

2

Die Gesellschaft hat für die eigenen Aktien [Stammanteile] einen dem 

Anschaffungswert entsprechenden Betrag gesondert als Reserve aus-

zuweisen.

Art. 782 OR 
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Art. 659b

1

Ist eine Gesellschaft an Tochtergesellschaften mehrheitlich beteiligt, 

so gelten für den Erwerb ihrer Aktien [Stammanteile] durch diese 

Tochtergesellschaften die gleichen Einschränkungen und Folgen wie 

für den Erwerb eigener Aktien [Stammanteile].

2

Erwirbt eine Gesellschaft die Mehrheitsbeteiligung an einer anderen 

Gesellschaft, die ihrerseits Aktien [Stammanteile] der Erwerberin hält, 

so gelten diese Aktien [Stammanteile]  als eigene Aktien [Stammantei-

le] der Erwerberin.

3

Die Reservebildung obliegt der Gesellschaft, welche die Mehrheits-

beteiligung hält.

III. Erwerb durch

Tochtergesell-

schaften

Zweiter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Gesellschafter 

Art. 784

1
Wird über Stammanteile eine Urkunde ausgestellt, so kann die-

se nur als Beweisurkunde oder Namenpapier errichtet werden.

2
In die Urkunde müssen dieselben Hinweise auf statutarische 

Rechte und Pflichten aufgenommen werden wie in die Urkunde 

über die Zeichnung der Stammanteile.

A. Stammanteile 

I. Urkunde

Art. 785

1
Die Abtretung von Stammanteilen sowie die Verpflichtung zur 

Abtretung bedürfen der schriftlichen Form.

2
In den Abtretungsvertrag müssen dieselben Hinweise auf sta-

tutarische Rechte und Pflichten aufgenommen werden wie in die 

Urkunde über die Zeichnung der Stammanteile.

II. Übertragung 

1. Abtretung 

a. Form

Art. 786

1
Die Abtretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung 

der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversamm-

lung kann die Zustimmung ohne Angabe von Gründen verwei-

gern.

2
Von dieser Regelung können die Statuten abweichen, indem 

sie:

1. auf das Erfordernis der Zustimmung zur Abtretung verzich-

ten;

2. die Gründe festlegen, die die Verweigerung der Zustimmung 

zur Abtretung rechtfertigen;

b. Zustimmungs-

erfordernisse

Art. 783 OR
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3. vorsehen, dass die Zustimmung zur Abtretung verweigert 

werden kann, wenn die Gesellschaft dem Veräusserer die 

Übernahme der Stammanteile zum wirklichen Wert anbietet;

4. die Abtretung ausschliessen;

5. vorsehen, dass die Zustimmung zur Abtretung verweigert 

werden kann, wenn die Erfüllung statutarischer Nachschuss-

oder Nebenleistungspflichten zweifelhaft ist und eine von der 

Gesellschaft geforderte Sicherheit nicht geleistet wird.

3
Schliessen die Statuten die Abtretung aus oder verweigert die 

Gesellschafterversammlung die Zustimmung zur Abtretung, so 

bleibt das Recht auf Austritt aus wichtigem Grund vorbehalten.

Art. 787

c. Rechts-

übergang

1
Ist für die Abtretung von Stammanteilen die Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung erforderlich, so wird die Abtretung 

erst mit dieser Zustimmung rechtswirksam.

2
Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Zustim-

mung zur Abtretung nicht innerhalb von sechs Monaten nach 

Eingang ab, so gilt die Zustimmung als erteilt.

Art. 788

2. Besondere 

Erwerbsarten

1
Werden Stammanteile durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Gü-

terrecht oder Zwangsvollstreckung erworben, so gehen alle Rech-

te und Pflichten, die damit verbunden sind, ohne Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung auf die erwerbende Person über.

2
Für die Ausübung des Stimmrechts und der damit zusammen-

hängenden Rechte bedarf die erwerbende Person jedoch der An-

erkennung der Gesellschafterversammlung als stimmberechtigter 

Gesellschafter.

3
Die Gesellschafterversammlung kann ihr die Anerkennung nur 

verweigern, wenn ihr die Gesellschaft die Übernahme der Stamm-

anteile zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches anbietet. 

Das Angebot kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung an-

derer Gesellschafter oder Dritter erfolgen. Lehnt die erwerbende 

Person das Angebot nicht innerhalb eines Monates nach Kennt-

nis des wirklichen Wertes ab, so gilt es als angenommen.

4
Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Aner-

kennung nicht innerhalb von sechs Monaten ab Eingang ab, so 

gilt die Anerkennung als erteilt.

Art. 786 OR 
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5
Die Statuten können auf das Erfordernis der Anerkennung ver-

zichten.

Art. 789

1
Stellen das Gesetz oder die Statuten auf den wirklichen Wert 

der Stammanteile ab, so können die Parteien verlangen, dass 

dieser vom Gericht bestimmt wird.

2
Das Gericht verteilt die Kosten des Verfahrens und der Bewer-

tung nach seinem Ermessen.

3. Bestimmung 

des wirklichen 

Werts

Art. 789a

1
Für die Bestellung einer Nutzniessung an einem Stammanteil 

sind die Vorschriften über die Übertragung der Stammanteile ent-

sprechend anwendbar.

2
Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Bestel-

lung einer Nutzniessung an den Stammanteilen ausgeschlossen.

4. Nutzniessung

Art. 789b

1
Die Statuten können vorsehen, dass die Bestellung eines 

Pfandrechts an Stammanteilen der Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung bedarf. Diese darf die Zustimmung nur verwei-

gern, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

2
Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Be-

stellung eines Pfandrechts an den Stammanteilen ausge-

schlossen.

5. Pfandrecht

Art. 790

1
Die Gesellschaft führt über die Stammanteile ein Anteilbuch.

2
In das Anteilbuch sind einzutragen:

1. die Gesellschafter mit Namen und Adresse;

2. die Anzahl, der Nennwert sowie allenfalls die Kategorien 

der Stammanteile jedes Gesellschafters;

3. die Nutzniesser mit Namen und Adresse;

4. die Pfandgläubiger mit Namen und Adresse.

3
Gesellschafter, die nicht zur Ausübung des Stimmrechts und 

der damit zusammenhängenden Rechte befugt sind, müssen als 

Gesellschafter ohne Stimmrecht bezeichnet werden.

4
Den Gesellschaftern steht das Recht zu, in das Anteilbuch Ein-

sicht zu nehmen.

III. Anteilbuch

Art. 788 OR 
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Art. 791

IV. Eintragung ins 

Handelsregister

1
Die Gesellschafter sind mit Name, Wohnsitz und Heimatort so-

wie mit der Anzahl und dem Nennwert ihrer Stammanteile ins 

Handelsregister einzutragen.

2
Die Gesellschaft muss die Eintragung anmelden.

Art. 792

V. Gemeinschaft-

liches Eigentum
Steht ein Stammanteil mehreren Berechtigten ungeteilt zu, so:

1. haben diese gemeinsam eine Person zu bezeichnen, die sie 

vertritt; sie können die Rechte aus dem Stammanteil nur 

durch diese Person ausüben;

2. haften diese für Nachschusspflichten und Nebenleistungs-

pflichten solidarisch.

Art. 793

B. Leistung der 

Einlagen

1
Die Gesellschafter sind zur Leistung einer dem Ausgabebetrag 

ihrer Stammanteile entsprechenden Einlage verpflichtet.

2
Die Einlagen dürfen nicht zurückerstattet werden.

Art. 794

C. Haftung der 

Gesellschafter
Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet nur das Gesell-

schaftsvermögen.

Art. 795

D. Nachschüsse 

und Neben-

leistungen 

I. Nachschüsse 

1. Grundsatz 

und Betrag

1
Die Statuten können die Gesellschafter zur Leistung von Nach-

schüssen verpflichten.

2
Sehen die Statuten eine Nachschusspflicht vor, so müssen sie 

den Betrag der mit einem Stammanteil verbundenen Nach-

schusspflicht festlegen. Dieser darf das Doppelte des Nennwertes 

des Stammanteils nicht übersteigen.

3
Die Gesellschafter haften nur für die mit den eigenen Stamm-

anteilen verbundenen Nachschüsse.

Art. 795a

2. Einforderung 1
Die Nachschüsse werden durch die Geschäftsführer eingefor-

dert.

2
Sie dürfen nur eingefordert werden, wenn:

Art. 791 OR 
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1. die Summe von Stammkapital und gesetzlichen Reserven 

nicht mehr gedeckt ist;

2. die Gesellschaft ihre Geschäfte ohne diese zusätzlichen Mit-

tel nicht ordnungsgemäss weiterführen kann; 

3. die Gesellschaft aus in den Statuten umschriebenen Grün-

den Eigenkapital benötigt.

3
Mit Eintritt des Konkurses werden ausstehende Nachschüsse 

fällig.

Art. 795b

Geleistete Nachschüsse dürfen nur dann ganz oder teilweise zu-

rückbezahlt werden, wenn der Betrag durch frei verwendbares 

Eigenkapital gedeckt ist und ein zugelassener Revisionsexperte

dies schriftlich bestätigt.

3. Rückzahlung

Art. 795c

1
Eine statutarische Nachschusspflicht darf nur dann herabge-

setzt oder aufgehoben werden, wenn das Stammkapital und die

gesetzlichen Reserven voll gedeckt sind.

2
Die Vorschriften über die Herabsetzung des Stammkapitals sind 

entsprechend anwendbar.

4. Herabsetzung

Art. 795d

1
Für Gesellschafter, die aus der Gesellschaft ausscheiden, be-

steht die Nachschusspflicht unter Vorbehalt der nachfolgenden 

Einschränkungen während dreier Jahre weiter. Der Zeitpunkt des 

Ausscheidens bestimmt sich nach der Eintragung ins Handels-

register.

2
Ausgeschiedene Gesellschafter müssen Nachschüsse nur leis-

ten, wenn die Gesellschaft in Konkurs fällt.

3
Ihre Nachschusspflicht entfällt, soweit sie von einem Rechts-

nachfolger erfüllt wurde.

4
Die Nachschusspflicht ausgeschiedener Gesellschafter darf 

nicht erhöht werden.

5. Fortdauer

Art. 796

1
Die Statuten können die Gesellschafter zu Nebenleistungen ver-

pflichten.

II. Neben-

leistungen

Art. 795a OR 
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2
Sie können nur Nebenleistungspflichten vorsehen, die dem 

Zweck der Gesellschaft, der Erhaltung ihrer Selbstständigkeit 

oder der Wahrung der Zusammensetzung des Kreises der Gesell-

schafter dienen.

3
Gegenstand und Umfang wie auch andere nach den Umständen 

wesentliche Punkte einer mit einem Stammanteil verbundenen 

Nebenleistungspflicht müssen in den Statuten bestimmt werden. 

Für die nähere Umschreibung kann auf ein Reglement der Gesell-

schafterversammlung verwiesen werden.

4
Statutarische Verpflichtungen zur Zahlung von Geld oder zur 

Leistung anderer Vermögenswerte unterstehen den Bestimmun-

gen über Nachschüsse, wenn keine angemessene Gegenleistung 

vorgesehen wird und die Einforderung der Deckung des Eigen-

kapitalbedarfs der Gesellschaft dient.

Art. 797

III. Nachträgliche 

Einführung
Die nachträgliche Einführung oder Erweiterung statutarischer 

Nachschuss- oder Nebenleistungspflichten bedarf der Zustim-

mung aller davon betroffenen Gesellschafter.

Art. 798

E. Dividenden, 

Zinse, Tantiemen 

I. Dividenden

1
Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür 

gebildeten Reserven ausgerichtet werden.

2
Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem 

Gesetz und den Statuten entsprechenden Zuweisungen an die 

gesetzlichen und statutarischen Reserven abgezogen worden 

sind.

3
Die Dividenden sind im Verhältnis des Nennwerts der Stamman-

teile festzusetzen; wurden Nachschüsse geleistet, so ist deren 

Betrag für die Bemessung der Dividenden dem Nennwert zuzu-

rechnen; die Statuten können eine abweichende Regelung vorse-

hen.

Art. 798a

II. Zinsen 1
Für das Stammkapital und geleistete Nachschüsse dürfen keine 

Zinsen bezahlt werden.

2
Die Ausrichtung von Bauzinsen ist zulässig. Die Vorschrift des 

Aktienrechts über Bauzinse ist entsprechend anwendbar.

Art. 796 OR 
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Art. 676

1

Für die Zeit, die Vorbereitung und Bau bis zum Anfang des vollen 

Betriebes des Unternehmens erfordern, kann den Aktionären [Gesell-

schaftern] ein Zins von bestimmter Höhe zu Lasten des Anlagekontos 

zugesichert werden. Die Statuten müssen in diesem Rahmen den 

Zeitpunkt bezeichnen, in dem die Entrichtung von Zinsen spätestens 

aufhört.

2

Wird das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien [Stamman-

teile] erweitert, so kann im Beschlusse über die Kapitalerhöhung den 

neuen Aktien [Stammanteilen] eine bestimmte Verzinsung zu Lasten 

des Anlagekontos bis zu einem genau anzugebenden Zeitpunkt, 

höchstens jedoch bis zur Aufnahme des Betriebes der neuen Anlage 

zugestanden werden.

II. Bauzinse

Art. 798b

Die Statuten können die Ausrichtung von Tantiemen an Ge-

schäftsführer vorsehen. Die Vorschriften des Aktienrechts über 

Tantiemen sind entsprechend anwendbar.

III. Tantiemen

Art. 677

Gewinnanteile an Mitglieder des Verwaltungsrates [Geschäftsführer] 

dürfen nur dem Bilanzgewinn entnommen werden und sind nur zuläs-

sig, nachdem die Zuweisung an die gesetzliche Reserve gemacht und 

eine Dividende von 5 Prozent oder von einem durch die Statuten fest-

gesetzten höheren Ansatz an die Aktionäre [Gesellschafter] ausge-

richtet worden ist.

III. Tantiemen

Art. 799

Für Vorzugsstammanteile sind die Vorschriften des Aktienrechts 

über Vorzugsaktien entsprechend anwendbar.

F. Vorzugs-

stammanteile

Art. 654

1

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] kann nach 

Massgabe der Statuten oder auf dem Wege der Statutenänderung 

die Ausgabe von Vorzugsaktien [Vorzugsstammanteilen] beschliessen

oder bisherige Aktien [Stammanteile] in Vorzugsaktien [Vorzugsstamm-

anteile] umwandeln.

III. Vorzugsaktien 

[Vorzugs-

stammanteile] 

1. Voraussetzungen

Art. 798a OR 



22

2

Hat eine Gesellschaft Vorzugsaktien [Vorzugsstammanteile] ausge-

geben, so können weitere Vorzugsaktien [Vorzugsstammanteile], de-

nen Vorrechte gegenüber den bereits bestehenden Vorzugsaktien

[Vorzugsstammanteilen] eingeräumt werden sollen, nur mit Zustim-

mung sowohl einer besonderen Versammlung der beeinträchtigten 

Vorzugsaktionäre [Vorzugsgesellschafter] als auch einer Generalver-

sammlung [Gesellschafterversammlung] sämtlicher Aktionäre [Gesell-

schafter] ausgegeben werden. Eine abweichende Ordnung durch die 

Statuten bleibt vorbehalten.

3

Dasselbe gilt, wenn statutarische Vorrechte, die mit Vorzugsaktien

[Vorzugsstammanteilen] verbunden sind, abgeändert oder aufgehoben 

werden sollen.

Art. 656

2. Stellung der 

Vorzugsaktien 

[Vorzugs-

stammanteile]

1

Die Vorzugsaktien [Vorzugsstammanteile] geniessen gegenüber den 

Stammaktien [Stamm-Stammanteilen] die Vorrechte, die ihnen in den 

ursprünglichen Statuten oder durch Statutenänderung ausdrücklich 

eingeräumt sind. Sie stehen im Übrigen den Stammaktien [Stamm-

Stammanteilen] gleich.

2

Die Vorrechte können sich namentlich auf die Dividende mit oder

ohne Nachbezugsrecht, auf den Liquidationsanteil und auf die Be-

zugsrechte für den Fall der Ausgabe neuer Aktien [Stammanteile] 

erstrecken.

Art. 800

G. Rückerstattung 

von Leistungen
Für die Rückerstattung von Leistungen der Gesellschaft an Ge-

sellschafter, Geschäftsführer sowie diesen nahe stehende Per-

sonen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend an-

wendbar.

Art. 678

E. Rückerstattung 

von Leistungen 

I. Im Allgemeinen

1

Aktionäre [Gesellschafter] und Mitglieder des Verwaltungsrates [Ge-

schäftsführer] sowie diesen nahe stehende Personen, die ungerecht-

fertigt und in bösem Glauben Dividenden, Tantiemen, andere Gewinn-

anteile oder Bauzinse bezogen haben, sind zur Rückerstattung ver-

pflichtet.

2

Sie sind auch zur Rückerstattung anderer Leistungen der Gesell-

schaft verpflichtet, soweit diese in einem offensichtlichen Missverhält-

nis zur Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft 

stehen.

Art. 799 OR 
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3

Der Anspruch auf Rückerstattung steht der Gesellschaft und dem 

Aktionär [Gesellschafter] zu; dieser klagt auf Leistung an die Gesell-

schaft.

4

Die Pflicht zur Rückerstattung verjährt fünf Jahre nach Empfang der 

Leistung.

Art. 679

1

Im Konkurs der Gesellschaft müssen die Mitglieder des Verwaltungs-

rates [Geschäftsführer] alle Tantiemen, die sie in den letzten drei Jah-

ren vor Konkurseröffnung erhalten haben, zurückerstatten, es sei 

denn, sie weisen nach, dass die Voraussetzungen zur Ausrichtung der 

Tantiemen nach Gesetz und Statuten erfüllt waren; dabei ist insbe-

sondere nachzuweisen, dass die Ausrichtung aufgrund vorsichtiger Bi-

lanzierung erfolgte.

2

Die Zeit zwischen Konkursaufschub und Konkurseröffnung zählt bei 

der Berechnung der Frist nicht mit.

II. Tantiemen im 

Konkurs

Art. 801

Für den Geschäftsbericht, für die Reserven sowie für die Offen-

legung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sind die 

Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

H. Geschäfts-

bericht, Reserven 

und Offenlegung

Art. 662

1

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] erstellt für jedes Geschäftsjahr 

einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung, dem Jah-

resbericht und einer Konzernrechnung zusammensetzt, soweit das 

Gesetz eine solche verlangt.

2

Die Jahresrechnung besteht aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz 

und dem Anhang.

B. Geschäfts-

bericht 

I. Im Allgemeinen

1. Inhalt

Art. 662a

1

Die Jahresrechnung wird nach den Grundsätzen der ordnungsmäs-

sigen Rechnungslegung so aufgestellt, dass die Vermögens- und Er-

tragslage der Gesellschaft möglichst zuverlässig beurteilt werden 

kann. Sie enthält auch die Vorjahreszahlen.

2

Die ordnungsmässige Rechnungslegung erfolgt insbesondere nach 

den Grundsätzen der:

2. Ordnungs-

mässige 

Rechnungslegung
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1. Vollständigkeit der Jahresrechnung;

2. Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben;

3. Vorsicht;

4. Fortführung der Unternehmenstätigkeit;

5. Stetigkeit in Darstellung und Bewertung;

6. Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie 

von Aufwand und Ertrag.

3

Abweichungen vom Grundsatz der Unternehmensfortführung, von 

der Stetigkeit der Darstellung und Bewertung und vom Verrechnungs-

verbot sind in begründeten Fällen zulässig. Sie sind im Anhang darzu-

legen.

4

Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die kaufmännische Buch-

führung.

Art. 663

II. Erfolgsrechnung; 

Mindestgliederung

1

Die Erfolgsrechnung weist betriebliche und betriebsfremde sowie 

ausserordentliche Erträge und Aufwendungen aus.

2

Unter Ertrag werden der Erlös aus Lieferungen und Leistungen, der 

Finanzertrag sowie die Gewinne aus Veräusserungen von Anlagever-

mögen gesondert ausgewiesen.

3

Unter Aufwand werden Material- und Warenaufwand, Personalauf-

wand, Finanzaufwand sowie Aufwand für Abschreibungen gesondert 

ausgewiesen.

4

Die Erfolgsrechnung zeigt den Jahresgewinn oder den Jahresverlust.

Art. 663a

III. Bilanz; 

Mindestgliederung

1

Die Bilanz weist das Umlaufvermögen und das Anlagevermögen, das 

Fremdkapital und das Eigenkapital aus.

2

Das Umlaufvermögen wird in flüssige Mittel, Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen, andere Forderungen sowie Vorräte unterteilt, 

das Anlagevermögen in Finanzanlagen, Sachanlagen und immaterielle 

Anlagen.

3

Das Fremdkapital wird in Schulden aus Lieferungen und Leistungen, 

andere kurzfristige Verbindlichkeiten, langfristige Verbindlichkeiten und 

Rückstellungen unterteilt, das Eigenkapital in Aktienkapital [Stammka-

pital], gesetzliche und andere Reserven sowie in einen Bilanzgewinn.
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4

Gesondert angegeben werden auch {das nicht einbezahlte Aktienkapital,}

die Gesamtbeträge der Beteiligungen, der Forderungen und der Ver-

bindlichkeiten gegenüber anderen Gesellschaften des Konzerns oder 

Aktionären [Gesellschaftern], die eine Beteiligung an der Gesellschaft 

halten, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie ein Bilanzverlust.

Art. 663b

Der Anhang enthält:

1. den Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantieverpflichtungen 

und Pfandbestellungen zugunsten Dritter;

2. den Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen 

verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie der Aktiven unter 

Eigentumsvorbehalt;

3. den Gesamtbetrag der nichtbilanzierten Leasingverbindlichkeiten;

4. die Brandversicherungswerte der Sachanlagen;

5. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen;

6. die Beträge, Zinssätze und Fälligkeiten der von der Gesellschaft 

ausgegebenen Anleihensobligationen;

7. jede Beteiligung, die für die Beurteilung der Vermögens- und Er-

tragslage der Gesellschaft wesentlich ist;

8. den Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreser-

ven und der darüber hinausgehenden stillen Reserven, soweit 

dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reser-

ven übersteigt, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis we-

sentlich günstiger dargestellt wird;

9. Angaben über Gegenstand und Betrag von Aufwertungen;

10. Angaben über Erwerb, Veräusserung und Anzahl der von der 

Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien [Stammanteile], ein-

schliesslich ihrer Aktien [Stammanteile], die eine andere Gesell-

schaft hält, an der sie mehrheitlich beteiligt ist; anzugeben sind 

ebenfalls die Bedingungen, zu denen die Gesellschaft die eige-

nen Aktien [Stammanteile] erworben oder veräussert hat;

11. {den Betrag der genehmigten und der bedingten Kapitalerhöhung;}

12. Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung;

13. allenfalls die Gründe, die zum vorzeitigen Rücktritt der Revi-

sionsstelle geführt haben;

14. die anderen vom Gesetz vorgeschriebenen Angaben.

IV. Anhang

1. Im Allgemeinen
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Art. 663d

V. Jahresbericht
1

Der Jahresbericht stellt den Geschäftsverlauf sowie die wirtschaft-

liche und finanzielle Lage der Gesellschaft dar.

2

Er nennt die im Geschäftsjahr eingetretenen Kapitalerhöhungen und 

gibt die Prüfungsbestätigung wieder.

Art. 663e

VI. Konzern-

rechnung 

1. Pflicht zur 

Erstellung

1

Fasst die Gesellschaft durch Stimmenmehrheit oder auf andere Wei-

se eine oder mehrere Gesellschaften unter einheitlicher Leitung zu-

sammen (Konzern), so erstellt sie eine konsolidierte Jahresrechnung 

(Konzernrechnung).

2

Die Gesellschaft ist von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrech-

nung befreit, wenn sie zusammen mit ihren Untergesellschaften zwei 

der nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäfts-

jahren nicht überschreitet:

1. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken;

2. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken;

3. 200 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

3

Eine Konzernrechnung ist dennoch zu erstellen, wenn:

1. {die Gesellschaft Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert hat;}

2. die Gesellschaft Anleihensobligationen ausstehend hat;

3. Aktionäre [Gesellschafter], die zusammen mindestens 10 Prozent 

des Aktienkapitals [Stammkapitals] vertreten, es verlangen;

4. dies für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der Vermögens-

und Ertragslage der Gesellschaft notwendig ist.

Art. 663f

2. Zwischen-

gesellschaften

1

Ist eine Gesellschaft in die Konzernrechnung einer Obergesellschaft 

einbezogen, die nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländi-

schen Vorschriften erstellt und geprüft worden ist, so muss sie keine 

besondere Konzernrechnung erstellen, wenn sie die Konzernrechnung 

der Obergesellschaft ihren Aktionären [Gesellschaftern] und Gläubi-

gern wie die eigene Jahresrechnung bekanntmacht.

2

Sie ist jedoch verpflichtet, eine besondere Konzernrechnung zu 

erstellen, wenn sie ihre Jahresrechnung veröffentlichen muss oder 

wenn Aktionäre [Gesellschafter], die zusammen mindestens 10 Pro-

zent des Aktienkapitals [Stammkapitals] vertreten, es verlangen.
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Art. 663g

1

Die Konzernrechnung untersteht den Grundsätzen ordnungsmässi-

ger Rechnungslegung.

2

Im Anhang zur Konzernrechnung nennt die Gesellschaft die Konsoli-

dierungs- und Bewertungsregeln. Weicht sie davon ab, so weist sie im 

Anhang darauf hin und vermittelt in anderer Weise die für den Einblick 

in die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns nötigen Angaben.

3. Erstellung

Art. 663h

1

In der Jahresrechnung, im Jahresbericht und in der Konzernrech-

nung kann auf Angaben verzichtet werden, welche der Gesellschaft 

oder dem Konzern erhebliche Nachteile bringen können. Die Revi-

sionsstelle ist über die Gründe zu unterrichten.

2

Die Jahresrechnung kann im Rahmen der Grundsätze der ord-

nungsmässigen Rechnungslegung den Besonderheiten des Unter-

nehmens angepasst werden. Sie hat jedoch den gesetzlich vorge-

schriebenen Mindestinhalt aufzuweisen.

VII. Schutz und 

Anpassung

Art. 664

Gründungs-, Kapitalerhöhungs- und Organisationskosten, die aus der 

Errichtung, der Erweiterung oder der Umstellung des Geschäfts ent-

stehen, dürfen bilanziert werden. Sie werden gesondert ausgewiesen 

und innerhalb von fünf Jahren abgeschrieben.

VIII. Bewertung 

1. Gründungs-, 

Kapitalerhöhungs-

und Organisations-

kosten

Art. 665

Das Anlagevermögen darf höchstens zu den Anschaffungs- oder den 

Herstellungskosten bewertet werden, unter Abzug der notwendigen 

Abschreibungen.

2. Anlage-

vermögen 

a. Im Allgemeinen

Art. 665a

1

Zum Anlagevermögen gehören auch Beteiligungen und andere Fi-

nanzanlagen.

2

Beteiligungen sind Anteile am Kapital anderer Unternehmen, die mit 

der Absicht dauernder Anlage gehalten werden und einen massgebli-

chen Einfluss vermitteln.

3

Stimmberechtigte Anteile von mindestens 20 Prozent gelten als Be-

teiligung.

b. Beteiligungen
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Art. 666

3. Vorräte
1

Rohmaterialien, teilweise oder ganz fertig gestellte Erzeugnisse so-

wie Waren dürfen höchstens zu den Anschaffungs- oder den Herstel-

lungskosten bewertet werden.

2

Sind die Kosten höher als der am Bilanzstichtag allgemein geltende 

Marktpreis, so ist dieser massgebend.

Art. 667

4. Wertschriften
1

Wertschriften mit Kurswert dürfen höchstens zum Durchschnittskurs 

des letzten Monats vor dem Bilanzstichtag bewertet werden.

2

Wertschriften ohne Kurswert dürfen höchstens zu den Anschaffungs-

kosten bewertet werden, unter Abzug der notwendigen Wertberichti-

gungen.

Art. 669

5. Abschreibungen, 

Wertberichtigungen 

und Rückstellungen

1

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen müssen 

vorgenommen werden, soweit sie nach allgemein anerkannten kauf-

männischen Grundsätzen notwendig sind. Rückstellungen sind insbe-

sondere zu bilden, um ungewisse Verpflichtungen und drohende Ver-

luste aus schwebenden Geschäften zu decken.

2

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] darf zu Wiederbeschaffungs-

zwecken zusätzliche Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rück-

stellungen vornehmen und davon absehen, überflüssig gewordene 

Rückstellungen aufzulösen.

3

Stille Reserven, die darüber hinausgehen, sind zulässig, soweit die 

Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens oder auf die 

Ausrichtung einer möglichst gleichmässigen Dividende es unter Be-

rücksichtigung der Interessen der Aktionäre [Gesellschafter] rechtfer-

tigt.

4

Bildung und Auflösung von Wiederbeschaffungsreserven und dar-

über hinausgehenden stillen Reserven sind der Revisionsstelle im ein-

zelnen mitzuteilen.

Art. 670

6. Aufwertung
1

Ist die Hälfte des Aktienkapitals [Stammkapitals] und der gesetzli-

chen Reserven infolge eines Bilanzverlustes nicht mehr gedeckt, so 

dürfen zur Beseitigung der Unterbilanz Grundstücke oder Beteiligun-

gen, deren wirklicher Wert über die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten gestiegen ist, bis höchstens zu diesem Wert aufgewertet wer-

den. Der Aufwendungsbetrag ist gesondert als Aufwertungsreserve 

auszuweisen.
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2

Die Aufwertung ist nur zulässig, wenn ein zugelassener Revisor 

zuhanden der Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] 

schriftlich bestätigt, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 

sind.

Art. 671

1

5 Prozent des Jahresgewinnes sind der allgemeinen Reserve zu-

zuweisen, bis diese 20 Prozent des einbezahlten Aktienkapitals

[Stammkapitals] erreicht.

2

Dieser Reserve sind, auch nachdem sie die gesetzliche Höhe er-

reicht hat, zuzuweisen:

1. ein bei der Ausgabe von Aktien [Stammanteilen] nach Deckung 

der Ausgabekosten über den Nennwert hinaus erzielter Mehrer-

lös, soweit er nicht zu Abschreibungen oder zu Wohlfahrtszwe-

cken verwendet wird;

2. {was von den geleisteten Einzahlungen auf ausgefallene Aktien übrig bleibt, 

nachdem ein allfälliger Mindererlös aus den dafür ausgegebenen Aktien

gedeckt worden ist;}

3. 10 Prozent der Beträge, die nach Bezahlung einer Dividende 

von 5 Prozent als Gewinnanteil ausgerichtet werden.

3

Die allgemeine Reserve darf, soweit sie die Hälfte des Aktienkapi-

tals [Stammkapitals] nicht übersteigt, nur zur Deckung von Verlusten 

oder für Massnahmen verwendet werden, die geeignet sind, in Zeiten 

schlechten Geschäftsganges das Unternehmen durchzuhalten, der 

Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken oder ihre Folgen zu mildern.

4

Die Bestimmungen in Absatz 2 Ziffer 3 und Absatz 3 gelten nicht für 

Gesellschaften, deren Zweck hauptsächlich in der Beteiligung an an-

deren Unternehmen besteht (Holdinggesellschaften).

5

Konzessionierte Transportanstalten sind, unter Vorbehalt abwei-

chender Bestimmungen des öffentlichen Rechts, von der Pflicht zur 

Bildung der Reserve befreit.

C. Reserven 

I. Gesetzliche 

Reserven 

1. Allgemeine 

Reserve

Art. 671a

Die Reserve für eigene Aktien [Stammanteile] kann bei Veräusse-

rung oder Vernichtung von Aktien [Stammanteilen] im Umfang der 

Anschaffungswerte aufgehoben werden.

2. Reserve für 

eigene Aktien
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Art. 671b

3. Aufwertungs-

reserve

Die Aufwertungsreserve kann nur durch Umwandlung in Aktienkapital 

[Stammkapital] sowie durch Wiederabschreibung oder Veräusserung 

der aufgewerteten Aktiven aufgelöst werden.

Art. 672

II. Statutarische 

Reserven 

1. Im Allgemeinen

1

Die Statuten können bestimmen, dass der Reserve höhere Beträge 

als 5 Prozent des Jahresgewinnes zuzuweisen sind und dass die Re-

serve mehr als die vom Gesetz vorgeschriebenen 20 Prozent des ein-

bezahlten Aktienkapitals [Stammkapitals] betragen muss.

2

Sie können die Anlage weiterer Reserven vorsehen und deren 

Zweckbestimmung und Verwendung festsetzen.

Art. 673

2. Zu Wohlfahrts-

zwecken für 

Arbeitnehmer

Die Statuten können insbesondere auch Reserven zur Gründung und 

Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeitnehmer des Un-

ternehmens vorsehen.

Art. 674

III. Verhältnis des 

Gewinnanteils zu 

den Reserven

1

Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Ge-

setz und den Statuten entsprechenden Zuweisungen an die gesetzli-

chen und statutarischen Reserven abgezogen worden sind.

2

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] kann die Bil-

dung von Reserven beschliessen, die im Gesetz und in den Statuten 

nicht vorgesehen sind oder über deren Anforderungen hinausgehen, 

soweit

1. dies zu Wiederbeschaffungszwecken notwendig ist;

2. die Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unternehmens 

oder auf die Ausrichtung einer möglichst gleichmässigen Divi-

dende es unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre 

[Gesellschafter] rechtfertigt.

3

Ebenso kann die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] 

zur Gründung und Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Ar-

beitnehmer des Unternehmens und zu anderen Wohlfahrtszwecken 

aus dem Bilanzgewinn auch dann Reserven bilden, wenn sie in den 

Statuten nicht vorgesehen sind.
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Art. 697h

1

Jahresrechnung und Konzernrechnung sind nach der Abnahme 

durch die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] mit den 

Revisionsberichten entweder im Schweizerischen Handelsamtsblatt 

zu veröffentlichen oder jeder Person, die es innerhalb eines Jahres 

seit Abnahme verlangt, auf deren Kosten in einer Ausfertigung zuzu-

stellen, wenn

1. die Gesellschaft Anleihensobligationen ausstehend hat;

2. {die Aktien der Gesellschaft an einer Börse kotiert sind.}

2

Die übrigen Aktiengesellschaften [GmbH] müssen den Gläubigern, 

die ein schutzwürdiges Interesse nachweisen, Einsicht in die Jahres-

rechnung, die Konzernrechnung und die Revisionsberichte gewähren. 

Im Streitfall entscheidet der Richter.

K. Offenlegung von 

Jahresrechnung 

und Konzern-

rechnung

Art. 801a

1
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind den Ge-

sellschaftern spätestens zusammen mit der Einladung zur or-

dentlichen Gesellschafterversammlung zuzustellen.

2
Die Gesellschafter können verlangen, dass ihnen nach der Ge-

sellschafterversammlung die von ihr genehmigte Fassung des 

Geschäftsberichts zugestellt wird.

J. Zustellung des 

Geschäftsberichts

Art. 802

1
Jeder Gesellschafter kann von den Geschäftsführern Auskunft 

über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen.

2
Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so kann jeder Ge-

sellschafter in die Bücher und Akten uneingeschränkt Einsicht 

nehmen. Hat sie eine Revisionsstelle, so besteht ein Recht zur 

Einsichtnahme nur, soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft 

gemacht wird.

3
Besteht Gefahr, dass der Gesellschafter die erlangten Kennt-

nisse zum Schaden der Gesellschaft für gesellschaftsfremde 

Zwecke verwendet, so können die Geschäftsführer die Auskunft 

und die Einsichtnahme im erforderlichen Umfang verweigern; auf 

Antrag des Gesellschafters entscheidet die Gesellschafter-

versammlung.

K. Auskunfts- und 

Einsichtsrecht
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4
Verweigert die Gesellschafterversammlung die Auskunft oder 

die Einsicht ungerechtfertigterweise, so ordnet sie das Gericht 

auf Antrag des Gesellschafters an.

Art. 803

L. Treuepflicht 

und Konkurrenz-

verbot

1
Die Gesellschafter sind zur Wahrung des Geschäftsgeheimnis-

ses verpflichtet.

2
Sie müssen alles unterlassen, was die Interessen der Gesell-

schaft beeinträchtigt. Insbesondere dürfen sie nicht Geschäfte 

betreiben, die ihnen zum besonderen Vorteil gereichen und durch 

die der Zweck der Gesellschaft beeinträchtigt würde. Die Statuten 

können vorsehen, dass die Gesellschafter konkurrenzierende Tä-

tigkeiten unterlassen müssen.

3
Die Gesellschafter dürfen Tätigkeiten ausüben, die gegen die 

Treuepflicht oder ein allfälliges Konkurrenzverbot verstossen, so-

fern alle übrigen Gesellschafter schriftlich zustimmen. Die Statu-

ten können vorsehen, dass stattdessen die Zustimmung der Ge-

sellschafterversammlung erforderlich ist.

4
Die besonderen Vorschriften über das Konkurrenzverbot von 

Geschäftsführern bleiben vorbehalten.

Dritter Abschnitt: Organisation der Gesellschaft

Art. 804

A. Gesellschafter-

versammlung 

I. Aufgaben

1
Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafter-

versammlung.

2
Der Gesellschafterversammlung stehen folgende unübertragba-

re Befugnisse zu:

1. die Änderung der Statuten;

2. die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern;

3. die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder der Revi-

sionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers;

4. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzern-

rechnung;

5. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschluss-

fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbe-

sondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
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6. die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführer;

7. die Entlastung der Geschäftsführer;

8. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen bezie-

hungsweise die Anerkennung als stimmberechtigter Gesell-

schafter;

9. die Zustimmung zur Bestellung eines Pfandrechts an 

Stammanteilen, falls die Statuten dies vorsehen;

10. die Beschlussfassung über die Ausübung statutarischer 

Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte;

11. die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener 

Stammanteile durch die Gesellschaft oder die Genehmigung 

eines solchen Erwerbs;

12. die nähere Regelung von Nebenleistungspflichten in einem 

Reglement, falls die Statuten auf ein Reglement verweisen;

13. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer und der 

Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkur-

renzverbot verstossen, sofern die Statuten auf das Erfor-

dernis der Zustimmung aller Gesellschafter verzichten;

14. die Beschlussfassung darüber, ob dem Gericht beantragt 

werden soll, ein Gesellschafter aus wichtigem Grund auszu-

schliessen;

15. der Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten 

vorgesehenen Gründen;

16. die Auflösung der Gesellschaft;

17. die Genehmigung von Geschäften der Geschäftsführer, für 

die die Statuten die Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung fordern;

18. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die das Ge-

setz oder die Statuten der Gesellschafterversammlung vor-

behalten oder die ihr die Geschäftsführer vorlegen.

3
Die Gesellschafterversammlung ernennt die Direktoren, die 

Prokuristen sowie die Handlungsbevollmächtigten. Die Statuten 

können diese Befugnis auch den Geschäftsführern einräumen.

Art. 805

1
Die Gesellschafterversammlung wird von den Geschäftsfüh-

rern, nötigenfalls durch die Revisionsstelle, einberufen. Das Ein-

berufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu.

II. Einberufung 

und Durch-

führung
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2
Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb von 

sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Ausser-

ordentliche Versammlungen werden nach Massgabe der Statuten

und bei Bedarf einberufen.

3
Die Gesellschafterversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem 

Versammlungstag einzuberufen. Die Statuten können diese Frist 

verlängern oder bis auf zehn Tage verkürzen. Die Möglichkeit ei-

ner Universalversammlung bleibt vorbehalten.

4
Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern 

nicht ein Gesellschafter die mündliche Beratung verlangt.

5
Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend 

anwendbar für:

1. die Einberufung;

2. das Einberufungs- und Antragsrecht der Gesellschafter;

3. die Verhandlungsgegenstände;

4. die Anträge;

5. die Universalversammlung;

6. die vorbereitenden Massnahmen;

7. das Protokoll;

8. die Vertretung der Gesellschafter;

9. die unbefugte Teilnahme.

Art. 699

II. Einberufung 

und Traktandierung 

1. Recht und Pflicht

1

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] wird durch 

den Verwaltungsrat [Geschäftsführer], nötigenfalls durch die Revi-

sionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquida-

toren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu.

2

Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb sechs Mona-

ten nach Schluss des Geschäftsjahres statt, ausserordentliche Ver-

sammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.

3

Die Einberufung einer Generalversammlung [Gesellschafterversamm-

lung] kann auch von einem oder mehreren Aktionären [Gesellschaf-

tern], die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals 

[Stammkapitals] vertreten, verlangt werden. Aktionäre [Gesellschafter], 

die Aktien [Stammanteile] im Nennwerte von 1 Million Franken vertre-

ten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes ver-

langen. Einberufung und Traktandierung werden schriftlich unter Anga-

be des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge anbegehrt. 

Art. 805 OR 



35

4

Entspricht der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] diesem Begehren 

nicht binnen angemessener Frist, so hat der Richter auf Antrag der 

Gesuchsteller die Einberufung anzuordnen.

Art. 700

1

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] ist spätes-

tens 20 Tage vor dem Versammlungstag in der durch die Statuten 

vorgeschriebenen Form einzuberufen.

2

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die An-

träge des Verwaltungsrates [Geschäftsführer] und der Aktionäre [Ge-

sellschafter] bekanntzugeben, welche die Durchführung einer General-

versammlung [Gesellschafterversammlung] oder die Traktandierung 

eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. 

3

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegen-

ständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen 

sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung [Gesellschafterversammlung], {auf Durchführung einer Sonder-

prüfung} und auf Wahl einer Revisionsstelle infolge eines Begehrens 

eines Aktionärs [Gesellschafters].

4

Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstän-

de und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner 

vorgängigen Ankündigung.

2. Form

Art. 701

1

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien [Stammanteile] kön-

nen, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung 

[Gesellschafterversammlung] ohne Einhaltung der für die Einberufung 

vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten.

2

In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der 

Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] fallenden Gegen-

stände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die 

Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien [Stammanteile] anwe-

send sind.

3. Universal-

versammlung

Art. 702

1

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] trifft die für die Feststellung 

der Stimmrechte erforderlichen Anordnungen.

2

Er sorgt für die Führung des Protokolls. Dieses hält fest:

III. Vorbereitende 

Massnahmen; 

Protokoll
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1. Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien [Stammanteile], 

die von den Aktionären [Gesellschaftern], von den Organen, von 

unabhängigen Stimmrechtsvertretern und von Depotvertretern 

vertreten werden;

2. die Beschlüsse und die Wahlergebnisse;

3. die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten;

4. die von den Aktionären [Gesellschaftern] zu Protokoll gegebe-

nen Erklärungen.

3

Die Aktionäre [Gesellschafter] sind berechtigt, das Protokoll einzuse-

hen.

Art. 689b

3. Vertretung des 

Aktionärs [Gesell-

schafters]

a. Im Allgemeinen

1

Wer Mitwirkungsrechte als Vertreter ausübt, muss die Weisungen 

des Vertretenen befolgen.

2

{Wer eine Inhaberaktie aufgrund einer Verpfändung, Hinterlegung oder leihweisen 

Überlassung besitzt, darf die Mitgliedschaftsrechte nur ausüben, wenn er vom Ak-

tionär hierzu in einem besonderen Schriftstück bevollmächtigt wurde.}

Art. 689c

b. Organvertreter
Schlägt die Gesellschaft den Aktionären [Gesellschaftern] ein Mitglied 

ihrer Organe oder eine andere abhängige Person für die Stimmrechts-

vertretung an einer Generalversammlung [Gesellschafterversamm-

lung] vor, so muss sie zugleich eine unabhängige Person bezeichnen, 

die von den Aktionären [Gesellschaftern] mit der Vertretung beauftragt 

werden kann.

Art. 689d

c. Depotvertreter
1

Wer als Depotvertreter Mitwirkungsrechte aus Aktien [Stammantei-

len], die bei ihm hinterlegt sind, ausüben will, ersucht den Hinterleger 

vor jeder Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] um Wei-

sungen für die Stimmabgabe.

2

Sind Weisungen des Hinterlegers nicht rechtzeitig erhältlich, so übt 

der Depotvertreter das Stimmrecht nach einer allgemeinen Weisung 

des Hinterlegers aus; fehlt eine solche, so folgt er den Anträgen des 

Verwaltungsrates [Geschäftsführer].

3

Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 

1934 unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwal-

ter.
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Art. 689e

1

Organe, unabhängige Stimmrechtsvertreter und Depotvertreter ge-

ben der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von 

ihnen vertretenen Aktien [Stammanteile] bekannt. Unterbleiben diese

Angaben, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung [Gesell-

schafterversammlung] unter den gleichen Voraussetzungen anfecht-

bar wie bei unbefugter Teilnahme an der Generalversammlung [Ge-

sellschafterversammlung].

2

Der Vorsitzende teilt die Angaben gesamthaft für jede Vertretungsart 

der Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] mit. Unterlässt 

er dies, obschon ein Aktionär [Gesellschafter] es verlangt hat, so kann

jeder Aktionär [Gesellschafter] die Beschlüsse der Generalversamm-

lung [Gesellschafterversammlung] mit Klage gegen die Gesellschaft 

anfechten.

d. Bekanntgabe

Art. 691

1

Die Überlassung von Aktien [Stammanteilen] zum Zwecke der Aus-

übung des Stimmrechts in der Generalversammlung [Gesellschafter-

versammlung] ist unstatthaft, wenn damit die Umgehung einer Stimm-

rechtsbeschränkung beabsichtigt ist.

2

Jeder Aktionär [Gesellschafter] ist befugt, gegen die Teilnahme un-

berechtigter Personen beim Verwaltungsrat [Geschäftsführern] oder 

zu Protokoll der Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] 

Einspruch zu erheben.

3

Wirken Personen, die zur Teilnahme an der Generalversammlung 

[Gesellschafterversammlung] nicht befugt sind, bei einem Beschlusse 

mit, so kann jeder Aktionär [Gesellschafter], auch wenn er nicht Ein-

spruch erhoben hat, diesen Beschluss anfechten, sofern die beklagte 

Gesellschaft nicht nachweist, dass diese Mitwirkung keinen Einfluss 

auf die Beschlussfassung ausgeübt hatte.

II. Unbefugte 

Teilnahme

Art. 806

1
Das Stimmrecht der Gesellschafter bemisst sich nach dem 

Nennwert ihrer Stammanteile. Die Gesellschafter haben je min-

destens eine Stimme. Die Statuten können die Stimmenzahl der 

Besitzer mehrerer Stammanteile beschränken.

III. Stimmrecht 

1. Bemessung
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2
Die Statuten können das Stimmrecht unabhängig vom Nennwert 

so festsetzen, dass auf jeden Stammanteil eine Stimme entfällt. In 

diesem Fall müssen die Stammanteile mit dem tiefsten Nennwert 

mindestens einen Zehntel des Nennwerts der übrigen Stamman-

teile aufweisen.

3
Die Bemessung des Stimmrechts nach der Zahl der Stammantei-

le ist nicht anwendbar für:

1. die Wahl der Mitglieder der Revisionsstelle;

2. die Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung der Ge-

schäftsführung oder einzelner Teile davon;

3. die Beschlussfassung über die Anhebung einer Verantwort-

lichkeitsklage.

Art. 806a

2. Ausschlies-

sung vom 

Stimmrecht

1
Bei Beschlüssen über die Entlastung der Geschäftsführer haben 

Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teil-

genommen haben, kein Stimmrecht.

2
Bei Beschlüssen über den Erwerb eigener Stammanteile durch 

die Gesellschaft hat der Gesellschafter, der die Stammanteile ab-

tritt, kein Stimmrecht.

3
Bei Beschlüssen über die Zustimmung zu Tätigkeiten der Ge-

sellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkurrenzver-

bot verstossen, hat die betroffene Person kein Stimmrecht.

Art. 806b

3. Nutzniessung Im Falle der Nutzniessung an einem Stammanteil stehen das 

Stimmrecht und die damit zusammenhängenden Rechte dem 

Nutzniesser zu. Dieser wird dem Eigentümer ersatzpflichtig, wenn 

er bei der Ausübung seiner Rechte nicht in billiger Weise auf 

dessen Interessen Rücksicht nimmt.

Art. 807

IV. Vetorecht 1
Die Statuten können Gesellschaftern ein Vetorecht gegen be-

stimmte Beschlüsse der Gesellschafterversammlung einräumen. 

Sie müssen die Beschlüsse umschreiben, für die das Vetorecht 

gilt.

2
Die nachträgliche Einführung eines Vetorechts bedarf der Zu-

stimmung aller Gesellschafter.

3
Das Vetorecht kann nicht übertragen werden.
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Art. 808

Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht 

ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen, 

soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen.

V. Beschluss-

fassung 

1. Im Allgemeinen

Art. 808a

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat den Stich-

entscheid. Die Statuten können eine andere Regelung vorsehen.

2. Stichentscheid

Art. 808b

1
Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens 

zwei Drittel der vertretenen Stimmen sowie die absolute Mehrheit 

des gesamten Stammkapitals auf sich vereinigt, mit dem ein aus-

übbares Stimmrecht verbunden ist, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;

2. die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammantei-

len;

3. die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der 

Übertragbarkeit der Stammanteile;

4. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen bezie-

hungsweise die Anerkennung als stimmberechtigter Gesell-

schafter;

5. die Erhöhung des Stammkapitals;

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;

7. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer sowie 

der Gesellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Kon-

kurrenzverbot verstossen;

8. den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichti-

gem Grund auszuschliessen;

9. den Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten 

vorgesehenen Gründen;

10. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;

11. die Auflösung der Gesellschaft.

2
Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Be-

schlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschrie-

benen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr einge-

führt werden.

3. Wichtige 

Beschlüsse
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Art. 808c

VI. Anfechtung 

von Beschlüssen 

der Gesellschaf-

terversammlung

Für die Anfechtung der Beschlüsse der Gesellschafterversamm-

lung sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend an-

wendbar.

Art. 706

VII. Anfechtung 

von General-

versammlungs-

beschlüssen

[Gesellschafter-

versammlungs-

beschlüssen] 

1. Legitimation 

und Gründe

1

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] und jeder Aktionär [Gesell-

schafter] können Beschlüsse der Generalversammlung [Gesellschaf-

terversammlung], die gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, 

beim Richter mit Klage gegen die Gesellschaft anfechten.

2

 Anfechtbar sind insbesondere Beschlüsse, die

1. unter Verletzung von Gesetz oder Statuten Rechte von Aktionä-

ren [Gesellschaftern] entziehen oder beschränken;

2. in unsachlicher Weise Rechte von Aktionären [Gesellschaftern] 

entziehen oder beschränken;

3. eine durch den Gesellschaftszweck nicht gerechtfertigte Un-

gleichbehandlung oder Benachteiligung der Aktionäre [Gesell-

schafter] bewirken;

4. die Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft ohne Zustimmung sämtli-

cher Aktionäre [Gesellschafter] aufheben.

3–4

aufgehoben

5

Das Urteil, das einen Beschluss der Generalversammlung [Gesell-

schafterversammlung] aufhebt, wirkt für und gegen alle Aktionäre [Ge-

sellschafter].

Art. 706a

2. Verfahren
1

Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei 

Monate nach der Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] 

angehoben wird.

2

Ist der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] Kläger, so bestellt der Rich-

ter einen Vertreter für die Gesellschaft.

3

Der Richter verteilt die Kosten bei Abweisung der Klage nach seinem 

Ermessen auf die Gesellschaft und den Kläger.

Art. 706b

VIII. Nichtigkeit
Nichtig sind insbesondere Beschlüsse der Generalversammlung [Ge-

sellschafterversammlung], die:
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1. das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung [Gesell-

schafterversammlung], das Mindeststimmrecht, die Klagerechte 

oder andere vom Gesetz zwingend gewährte Rechte des Aktio-

närs [Gesellschafters] entziehen oder beschränken;

2. Kontrollrechte von Aktionären [Gesellschaftern] über das gesetz-

lich zulässige Mass hinaus beschränken oder

3. die Grundstrukturen der Aktiengesellschaft [GmbH] missachten 

oder die Bestimmungen zum Kapitalschutz verletzen.

Art. 809

1
Alle Gesellschafter üben die Geschäftsführung gemeinsam aus. 

Die Statuten können die Geschäftsführung abweichend regeln.

2
Als Geschäftsführer können nur natürliche Personen eingesetzt 

werden. Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine 

Handelsgesellschaft beteiligt, so bezeichnet sie gegebenenfalls 

eine natürliche Person, die diese Funktion an ihrer Stelle ausübt. 

Die Statuten können dafür die Zustimmung der Gesellschafter-

versammlung verlangen.

3
Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so muss die Ge-

sellschafterversammlung den Vorsitz regeln.

4
Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so entscheiden

diese mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorsit-

zende hat den Stichentscheid. Die Statuten können eine andere 

Regelung der Beschlussfassung durch die Geschäftsführer vor-

sehen.

B. Geschäfts-

führung und 

Vertretung 

I. Bezeichnung 

der Geschäfts-

führer und 

Organisation

Art. 810

1
Die Geschäftsführer sind zuständig in allen Angelegenheiten, 

die nicht nach Gesetz oder Statuten der Gesellschafterversamm-

lung zugewiesen sind.

2
Unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen haben die 

Geschäftsführer folgende unübertragbare und unentziehbare 

Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nöti-

gen Weisungen;

2. die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und 

Statuten;

II. Aufgaben der 

Geschäftsführer
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3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanz-

kontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die 

Führung der Gesellschaft notwendig ist;

4. die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäfts-

führung übertragen sind, namentlich im Hinblick auf die 

Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisun-

gen;

5. die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung, 

Jahresbericht und gegebenenfalls Konzernrechnung);

6. die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung sowie die 

Ausführung ihrer Beschlüsse; 

7. die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschul-

dung.

3
Wer den Vorsitz der Geschäftsführung innehat, beziehungswei-

se der einzige Geschäftsführer hat folgende Aufgaben:

1. die Einberufung und Leitung der Gesellschafterversamm-

lung;

2. Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern;

3. die Sicherstellung der erforderlichen Anmeldungen beim 

Handelsregister.

Art. 811

III. Genehmigung 

durch die 

Gesellschafter-

versammlung

1
Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der 

Gesellschafterversammlung:

1. bestimmte Entscheide zur Genehmigung vorlegen müssen;

2. einzelne Fragen zur Genehmigung vorlegen können.

2
Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung schränkt die 

Haftung der Geschäftsführer nicht ein.

Art. 812

IV. Sorgfalts- und 

Treuepflicht; 

Konkurrenzver-

bot

1
Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung 

befasst sind, müssen ihre Aufgabe mit aller Sorgfalt erfüllen und 

die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren.

2
Sie unterstehen der gleichen Treuepflicht wie die Gesellschaf-

ter.
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3
Sie dürfen keine konkurrenzierenden Tätigkeiten ausüben, es 

sei denn, die Statuten sehen etwas anderes vor oder alle übrigen 

Gesellschafter stimmen der Tätigkeit schriftlich zu. Die Statuten 

können vorsehen, dass stattdessen die Zustimmung durch die 

Gesellschafterversammlung erforderlich ist.

Art. 813

Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung 

befasst sind, haben die Gesellschafter unter gleichen Voraus-

setzungen gleich zu behandeln.

V. Gleich-

behandlung

Art. 814

1
Jeder Geschäftsführer ist zur Vertretung der Gesellschaft be-

rechtigt.

2
Die Statuten können die Vertretung abweichend regeln, jedoch 

muss mindestens ein Geschäftsführer zur Vertretung befugt 

sein. Für Einzelheiten können die Statuten auf ein Reglement 

verweisen.

3
Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden kön-

nen, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann 

durch einen Geschäftsführer oder einen Direktor erfüllt werden.

4
Für den Umfang und die Beschränkung der Vertretungsbefug-

nis sowie für Verträge zwischen der Gesellschaft und der Per-

son, die sie vertritt, sind die Vorschriften des Aktienrechts ent-

sprechend anwendbar.

5
Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen haben 

in der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ih-

re Unterschrift beifügen.

6
Sie müssen ins Handelsregister eingetragen werden. Sie haben 

ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die 

Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen.

VI. Vertretung

Art. 718a

1

Die zur Vertretung befugten Personen können im Namen der Ge-

sellschaft alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Ge-

sellschaft mit sich bringen kann.

2. Umfang und 

Beschränkung
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2

Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gut-

gläubigen Dritten keine Wirkung; ausgenommen sind die im Handels-

register eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Ver-

tretung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder 

über die gemeinsame Vertretung der Gesellschaft.

Art. 718b

3. Verträge 

zwischen der 

Gesellschaft und 

ihrem Vertreter

Wird die Gesellschaft beim Abschluss eines Vertrages durch diejenige 

Person vertreten, mit der sie den Vertrag abschliesst, so muss der 

Vertrag schriftlich abgefasst werden. Dieses Erfordernis gilt nicht für

Verträge des laufenden Geschäfts, bei denen die Leistung der Gesell-

schaft den Wert von 1000 Franken nicht übersteigt.

Art. 815

VII. Abberufung 

von Geschäfts-

führern; 

Entziehung der 

Vertretungs-

befugnis

1
Die Gesellschafterversammlung kann von ihr gewählte Ge-

schäftsführer jederzeit abberufen.

2
Jeder Gesellschafter kann dem Gericht beantragen, einem Ge-

schäftsführer die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 

zu entziehen oder zu beschränken, wenn ein wichtiger Grund vor-

liegt, namentlich wenn die betreffende Person ihre Pflichten grob 

verletzt oder die Fähigkeit zu einer guten Geschäftsführung verlo-

ren hat.

3
Die Geschäftsführer können Direktoren, Prokuristen oder Hand-

lungsbevollmächtigte jederzeit in ihrer Funktion einstellen.

4
Sind diese Personen durch die Gesellschafterversammlung ein-

gesetzt worden, so ist unverzüglich eine Gesellschafter-

versammlung einzuberufen.

5
Entschädigungsansprüche der abberufenen oder in ihren Funk-

tionen eingestellten Personen bleiben vorbehalten.

Art. 816

VIII. Nichtigkeit 

von Beschlüssen
Für die Beschlüsse der Geschäftsführer gelten sinngemäss die 

gleichen Nichtigkeitsgründe wie für die Beschlüsse der General-

versammlung der Aktiengesellschaft.

Art. 706b

VIII. Nichtigkeit
Nichtig sind insbesondere Beschlüsse der Generalversammlung [Ge-

sellschafterversammlung], die:
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1. das Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung [Gesell-

schafterversammlung], das Mindeststimmrecht, die Klagerechte 

oder andere vom Gesetz zwingend gewährte Rechte des Aktio-

närs [Gesellschafters] entziehen oder beschränken;

2. Kontrollrechte von Aktionären [Gesellschaftern] über das gesetz-

lich zulässige Mass hinaus beschränken oder

3. die Grundstrukturen der Aktiengesellschaft [GmbH] missachten 

oder die Bestimmungen zum Kapitalschutz verletzen.

Art. 817

Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Hand-

lungen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befug-

te Person in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen be-

geht.

IX. Haftung

Art. 818

1
Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts 

entsprechend anwendbar.

2
Ein Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, 

kann eine ordentliche Revision der Jahresrechnung verlangen.

C. Revisions-

stelle

Art. 727

1

Folgende Gesellschaften müssen ihre Jahresrechnung und gegebe-

nenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle ordentlich 

prüfen lassen:

1. Publikumsgesellschaften; als solche gelten Gesellschaften, die:

a. {Beteiligungspapiere an einer Börse kotiert haben,}

b. Anleihensobligationen ausstehend haben,

c. mindestens 20 Prozent der Aktiven oder des Umsatzes zur 

Konzernrechnung einer Gesellschaft nach Buchstabe a oder 

b beitragen;

2. Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei 

aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschreiten:

a. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken,

b. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken,

c. 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;

3. Gesellschaften, die zur Erstellung einer Konzernrechnung ver-

pflichtet sind.

I. Revisionspflicht 

1. Ordentliche 

Revision

Art. 816 OR 
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2

Eine ordentliche Revision muss auch dann vorgenommen werden, 

wenn Aktionäre [Gesellschafter], die zusammen mindestens 10 Pro-

zent des Aktienkapitals [Stammkapitals] vertreten, dies verlangen.

3

Verlangt das Gesetz keine ordentliche Revision der Jahresrechnung, 

so können die Statuten vorsehen oder kann die Generalversammlung 

[Gesellschafterversammlung] beschliessen, dass die Jahresrechnung 

ordentlich geprüft wird.

Art. 727a

2. Eingeschränkte 

Revision

1

Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gege-

ben, so muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revi-

sionsstelle eingeschränkt prüfen lassen.

2

Mit der Zustimmung sämtlicher Aktionäre [Gesellschafter] kann auf 

die eingeschränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft 

nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

3

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] kann die Aktionäre [Gesell-

schafter] schriftlich um Zustimmung ersuchen. Er kann für die Beant-

wortung eine Frist von mindestens 20 Tagen ansetzen und darauf 

hinweisen, dass das Ausbleiben einer Antwort als Zustimmung gilt.

4

Haben die Aktionäre [Gesellschafter] auf eine eingeschränkte Revi-

sion verzichtet, so gilt dieser Verzicht auch für die nachfolgenden Jah-

re. Jeder Aktionär [Gesellschafter] hat jedoch das Recht, spätestens 

10 Tage vor der Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] 

eine eingeschränkte Revision zu verlangen. Die Generalversammlung 

[Gesellschafterversammlung] muss diesfalls die Revisionsstelle wäh-

len.

5

Soweit erforderlich passt der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] die 

Statuten an und meldet dem Handelsregister die Löschung oder die 

Eintragung der Revisionsstelle an.

Art. 727b

II. Anforderungen 

an die Revisions-

stelle 

1. Bei ordentlicher 

Revision

1

Publikumsgesellschaften müssen als Revisionsstelle ein staatlich 

beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Re-

visionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 bezeichnen. Sie 

müssen Prüfungen, die nach den gesetzlichen Vorschriften durch ei-

nen zugelassenen Revisor oder einen zugelassenen Revisionsexper-

ten vorzunehmen sind, ebenfalls von einem staatlich beaufsichtigten 

Revisionsunternehmen durchführen lassen.
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2

Die übrigen Gesellschaften, die zur ordentlichen Revision verpflich-

tet sind, müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisions-

experten nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 

16. Dezember 2005 bezeichnen. Sie müssen Prüfungen, die nach 

den gesetzlichen Vorschriften durch einen zugelassenen Revisor vor-

zunehmen sind, ebenfalls von einem zugelassenen Revisionsexper-

ten durchführen lassen.

Art. 727c

Die Gesellschaften, die zur eingeschränkten Revision verpflichtet 

sind, müssen als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach 

den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 

2005 bezeichnen.

2. Bei einge-

schränkter 

Revision

Art. 728

1

Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsur-

teil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch 

dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

2

Mit der Unabhängigkeit nicht vereinbar ist insbesondere:

1. die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat [Funktion als Geschäftsfüh-

rer], eine andere Entscheidfunktion in der Gesellschaft oder ein 

arbeitsrechtliches Verhältnis zu ihr;

2. eine direkte oder bedeutende indirekte Beteiligung am Aktienka-

pital [Stammkapital] oder eine wesentliche Forderung oder 

Schuld gegenüber der Gesellschaft;

3. eine enge Beziehung des leitenden Prüfers zu einem Mitglied 

des Verwaltungsrats [Geschäftsführer], zu einer anderen Person 

mit Entscheidfunktion oder zu einem bedeutenden Aktionär [Ge-

sellschafter];

4. das Mitwirken bei der Buchführung sowie das Erbringen anderer 

Dienstleistungen, durch die das Risiko entsteht, als Revisions-

stelle eigene Arbeiten überprüfen zu müssen;

5. die Übernahme eines Auftrags, der zur wirtschaftlichen Abhän-

gigkeit führt;

6. der Abschluss eines Vertrags zu nicht marktkonformen Bedin-

gungen oder eines Vertrags, der ein Interesse der Revisionsstel-

le am Prüfergebnis begründet;

7. die Annahme von wertvollen Geschenken oder von besonderen 

Vorteilen.

III. Ordentliche 

Revision 

1. Unabhängigkeit 

der Revisionsstelle
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3

Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit gelten für alle an der Re-

vision beteiligten Personen. Ist die Revisionsstelle eine Personengesell-

schaft oder eine juristische Person, so gelten die Bestimmungen über 

die Unabhängigkeit auch für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder 

Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion.

4

Arbeitnehmer der Revisionsstelle, die nicht an der Revision beteiligt 

sind, dürfen in der zu prüfenden Gesellschaft weder Mitglied des Ver-

waltungsrates [Geschäftsführer] sein noch eine andere Entscheidfunk-

tion ausüben.

5

Die Unabhängigkeit ist auch dann nicht gegeben, wenn Personen die 

Unabhängigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen, die der Revisions-

stelle, den an der Revision beteiligten Personen, den Mitgliedern des 

obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans oder anderen Personen 

mit Entscheidfunktion nahe stehen.

6

Die Bestimmungen über die Unabhängigkeit erfassen auch Gesell-

schaften, die mit der zu prüfenden Gesellschaft oder der Revisionsstel-

le unter einheitlicher Leitung stehen.

Art. 728a

2. Aufgaben der 

Revisionsstelle

a. Gegenstand 

und Umfang 

der Prüfung

1

Die Revisionsstelle prüft, ob:

1. die Jahresrechnung und gegebenenfalls die Konzernrechnung 

den gesetzlichen Vorschriften, den Statuten und dem gewählten 

Regelwerk entsprechen;

2. der Antrag des Verwaltungsrats [Geschäftsführer] an die Gene-

ralversammlung [Gesellschafterversammlung] über die Verwen-

dung des Bilanzgewinnes den gesetzlichen Vorschriften und den 

Statuten entspricht;

3. ein internes Kontrollsystem existiert.

2

Die Revisionsstelle berücksichtigt bei der Durchführung und bei der 

Festlegung des Umfangs der Prüfung das interne Kontrollsystem.

3

Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats [Geschäftsführer] ist nicht 

Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle.

Art. 728b

b. Revisions-

bericht

1

Die Revisionsstelle erstattet dem Verwaltungsrat [Geschäftsführern] 

einen umfassenden Bericht mit Feststellungen über die Rechnungsle-

gung, das interne Kontrollsystem sowie die Durchführung und das Er-

gebnis der Revision.
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2

Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung [Gesellschaf-

terversammlung] schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über 

das Ergebnis der Revision. Dieser Bericht enthält:

1. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung;

2. Angaben zur Unabhängigkeit;

3. Angaben zu der Person, welche die Revision geleitet hat, und zu 

deren fachlicher Befähigung;

4. eine Empfehlung, ob die Jahresrechnung und die Konzernrech-

nung mit oder ohne Einschränkung zu genehmigen oder zurück-

zuweisen ist.

3

Beide Berichte müssen von der Person unterzeichnet werden, die 

die Revision geleitet hat.

Art. 728c

1

Stellt die Revisionsstelle Verstösse gegen das Gesetz, die Statuten 

oder das Organisationsreglement fest, so meldet sie dies schriftlich 

dem Verwaltungsrat [Geschäftsführern].

2

Zudem informiert sie die Generalversammlung [Gesellschafterver-

sammlung] über Verstösse gegen das Gesetz oder die Statuten, 

wenn:

1. diese wesentlich sind; oder

2. der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] auf Grund der schriftlichen 

Meldung der Revisionsstelle keine angemessenen Massnahmen 

ergreift.

3

Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der 

Verwaltungsrat [Geschäftsführer] die Anzeige, so benachrichtigt die 

Revisionsstelle das Gericht.

c. Anzeige-

pflichten

Art. 729

1

Die Revisionsstelle muss unabhängig sein und sich ihr Prüfungsur-

teil objektiv bilden. Die Unabhängigkeit darf weder tatsächlich noch 

dem Anschein nach beeinträchtigt sein.

2

Das Mitwirken bei der Buchführung und das Erbringen anderer 

Dienstleistungen für die zu prüfende Gesellschaft sind zulässig. So-

fern das Risiko der Überprüfung eigener Arbeiten entsteht, muss 

durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine 

verlässliche Prüfung sichergestellt werden.

IV. Eingeschränkte 

Revision (Review) 

1. Unabhängigkeit 

der Revisionsstelle
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Art. 729a

2. Aufgaben der 

Revisionsstelle 

a. Gegenstand 

und Umfang 

der Prüfung

1

Die Revisionsstelle prüft, ob Sachverhalte vorliegen, aus denen zu 

schliessen ist, dass:

1. die Jahresrechnung nicht den gesetzlichen Vorschriften und den 

Statuten entspricht;

2. der Antrag des Verwaltungsrats [Geschäftsführer] an die Gene-

ralversammlung [Gesellschafterversammlung] über die Verwen-

dung des Bilanzgewinnes nicht den gesetzlichen Vorschriften 

und den Statuten entspricht.

2

Die Prüfung beschränkt sich auf Befragungen, analytische Prüfungs-

handlungen und angemessene Detailprüfungen.

3

Die Geschäftsführung des Verwaltungsrats [Geschäftsführer] ist nicht 

Gegenstand der Prüfung durch die Revisionsstelle.

Art. 729b

b. Revisions-

bericht

1

Die Revisionsstelle erstattet der Generalversammlung [Gesellschaf-

terversammlung] schriftlich einen zusammenfassenden Bericht über 

das Ergebnis der Revision. Dieser Bericht enthält:

1. einen Hinweis auf die eingeschränkte Natur der Revision;

2. eine Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung;

3. Angaben zur Unabhängigkeit und gegebenenfalls zum Mitwirken 

bei der Buchführung und zu anderen Dienstleistungen, die für die 

zu prüfende Gesellschaft erbracht wurden;

4. Angaben zur Person, welche die Revision geleitet hat, und zu 

deren fachlicher Befähigung.

2

Der Bericht muss von der Person unterzeichnet werden, die die Re-

vision geleitet hat.

Art. 729c

c. Anzeigepflicht
Ist die Gesellschaft offensichtlich überschuldet und unterlässt der 

Verwaltungsrat [Geschäftsführer] die Anzeige, so benachrichtigt die 

Revisionsstelle das Gericht.

Art. 730

V. Gemeinsame 

Bestimmungen 

1. Wahl der 

Revisionsstelle

1

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] wählt die 

Revisionsstelle.

2

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristi-

sche Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.
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3

Finanzkontrollen der öffentlichen Hand oder deren Mitarbeiter kön-

nen als Revisionsstelle gewählt werden, wenn sie die Anforderungen 

dieses Gesetzes erfüllen. Die Vorschriften über die Unabhängigkeit 

gelten sinngemäss.

4

Wenigstens ein Mitglied der Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, 

seinen Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der 

Schweiz haben.

Art. 730a

1

Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr 

Amt endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wie-

derwahl ist möglich.

2

Bei der ordentlichen Revision darf die Person, die die Revision leitet, 

das Mandat längstens während sieben Jahren ausführen. Sie darf 

das gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch von drei Jahren wie-

der aufnehmen.

3

Tritt eine Revisionsstelle zurück, so hat sie den Verwaltungsrat [Ge-

schäftsführer] über die Gründe zu informieren; dieser teilt sie der 

nächsten Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] mit.

4

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] kann die 

Revisionsstelle jederzeit mit sofortiger Wirkung abberufen.

2. Amtsdauer der 

Revisionsstelle

Art. 730b

1

Der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] übergibt der Revisionsstelle 

alle Unterlagen und erteilt ihr die Auskünfte, die sie für die Erfüllung 

ihrer Aufgaben benötigt, auf Verlangen auch schriftlich.

2

Die Revisionsstelle wahrt das Geheimnis über ihre Feststellungen, 

soweit sie nicht von Gesetzes wegen zur Bekanntgabe verpflichtet 

ist. Sie wahrt bei der Berichterstattung, bei der Erstattung von Anzei-

gen und bei der Auskunftserteilung an die Generalversammlung [Ge-

sellschafterversammlung] die Geschäftsgeheimnisse der Gesell-

schaft.

3. Auskunft und 

Geheimhaltung

Art. 730c

1

Die Revisionsstelle muss sämtliche Revisionsdienstleistungen doku-

mentieren und Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen 

mindestens während zehn Jahren aufbewahren. Elektronische Daten 

müssen während der gleichen Zeitperiode wieder lesbar gemacht 

werden können.

4. Dokumentation 

und Aufbewahrung
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2

Die Unterlagen müssen es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzli-

chen Vorschriften in effizienter Weise zu prüfen.

Art. 731

5. Abnahme der 

Rechnung und 

Gewinn-

verwendung

1

Bei Gesellschaften, die verpflichtet sind, ihre Jahresrechnung und 

gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prü-

fen zu lassen, muss der Revisionsbericht vorliegen, bevor die Gene-

ralversammlung [Gesellschafterversammlung] die Jahresrechnung 

und die Konzernrechnung genehmigt und über die Verwendung des 

Bilanzgewinns beschliesst.

2

Wird eine ordentliche Revision durchgeführt, so muss die Revisions-

stelle an der Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] an-

wesend sein. Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] 

kann durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesenheit der Revi-

sionsstelle verzichten.

3

Liegt der erforderliche Revisionsbericht nicht vor, so sind die Be-

schlüsse zur Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzern-

rechnung sowie zur Verwendung des Bilanzgewinnes nichtig. Werden 

die Bestimmungen über die Anwesenheit der Revisionsstelle missach-

tet, so sind diese Beschlüsse anfechtbar.

Art. 731a

6. Besondere 

Bestimmungen

1

Die Statuten und die Generalversammlung [Gesellschafterversamm-

lung] können die Organisation der Revisionsstelle eingehender regeln

und deren Aufgaben erweitern.

2

Der Revisionsstelle dürfen weder Aufgaben des Verwaltungsrates

[Geschäftsführer], noch Aufgaben, die ihre Unabhängigkeit beeinträch-

tigen, zugeteilt werden.

3

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] kann zur 

Prüfung der Geschäftsführung oder einzelner Teile Sachverständige 

ernennen.

Art. 819

D. Mängel in der 

Organisation der 

Gesellschaft

Bei Mängeln in der Organisation der Gesellschaft sind die Vor-

schriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
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Art. 731b

1

Fehlt der Gesellschaft eines der vorgeschriebenen Organe oder ist 

eines dieser Organe nicht rechtmässig zusammengesetzt, so kann 

ein Aktionär [Gesellschafter], ein Gläubiger oder der Handelsregis-

terführer dem Richter beantragen, die erforderlichen Massnahmen zu 

ergreifen. Der Richter kann insbesondere:

1. der Gesellschaft unter Androhung ihrer Auflösung eine Frist an-

setzen, binnen derer der rechtmässige Zustand wieder herzustel-

len ist;

2. das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen;

3. die Gesellschaft auflösen und ihre Liquidation nach den Vorschrif-

ten über den Konkurs anordnen.

2

Ernennt der Richter das fehlende Organ oder einen Sachwalter, so 

bestimmt er die Dauer, für die die Ernennung gültig ist. Er verpflichtet 

die Gesellschaft, die Kosten zu tragen und den ernannten Personen 

einen Vorschuss zu leisten.

3

Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Gesellschaft vom Richter 

die Abberufung von Personen verlangen, die dieser eingesetzt hat.

D. Mängel in der 

Organisation der 

Gesellschaft

Art. 820

1
Für die Anzeigepflichten bei Kapitalverlust und Überschuldung 

der Gesellschaft sowie für die Eröffnung und den Aufschub des 

Konkurses sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend 

anwendbar.

2
Das Gericht kann den Konkurs auf Antrag der Geschäftsführer 

oder eines Gläubigers aufschieben, namentlich wenn ausste-

hende Nachschüsse unverzüglich einbezahlt werden und Aus-

sicht auf Sanierung besteht.

E. Kapitalverlust 

und Über-

schuldung

Art. 725

1

Zeigt die letzte Jahresbilanz, dass die Hälfte des Aktienkapitals 

[Stammkapitals] und der gesetzlichen Reserven nicht mehr gedeckt 

ist, so beruft der Verwaltungsrat [Geschäftsführer] unverzüglich eine 

Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] ein und beantragt 

ihr Sanierungsmassnahmen.

VII. Kapitalverlust 

und Überschuldung 

1. Anzeigepflichten
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2

Wenn begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht, muss ei-

ne Zwischenbilanz erstellt und diese einem zugelassenen Revisor zur 

Prüfung vorgelegt werden. Ergibt sich aus der Zwischenbilanz, dass 

die Forderungen der Gesellschaftsgläubiger weder zu Fortführungs-

noch zu Veräusserungswerten gedeckt sind, so hat der Verwaltungs-

rat [Geschäftsführer] den Richter zu benachrichtigen, sofern nicht Ge-

sellschaftsgläubiger im Ausmass dieser Unterdeckung im Rang hinter 

alle anderen Gesellschaftsgläubiger zurücktreten.

3

Verfügt die Gesellschaft über keine Revisionsstelle, so obliegen dem 

zugelassenen Revisor die Anzeigepflichten der eingeschränkt prüfen-

den Revisionsstelle.

Art. 725a

2. Eröffnung oder 

Aufschub des 

Konkurses

1

Der Richter eröffnet auf die Benachrichtigung hin den Konkurs. Er 

kann ihn auf Antrag des Verwaltungsrates [Geschäftsführer] oder ei-

nes Gläubigers aufschieben, falls Aussicht auf Sanierung besteht; in 

diesem Falle trifft er Massnahmen zur Erhaltung des Vermögens.

2

Der Richter kann einen Sachwalter bestellen und entweder dem 

Verwaltungsrat [Geschäftsführern] die Verfügungsbefugnis entziehen 

oder dessen Beschlüsse von der Zustimmung des Sachwalters ab-

hängig machen. Er umschreibt die Aufgaben des Sachwalters.

3

Der Konkursaufschub muss nur veröffentlicht werden, wenn dies 

zum Schutze Dritter erforderlich ist.

Vierter Abschnitt: Auflösung und Ausscheiden

Art. 821

A. Auflösung 

I. Gründe

1
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird aufgelöst:

1. wenn ein in den Statuten vorgesehener Auflösungsgrund 

eintritt;

2. wenn die Gesellschafterversammlung dies beschliesst;

3. wenn der Konkurs eröffnet wird;

4. in den übrigen vom Gesetz vorgesehenen Fällen.

2
Beschliesst die Gesellschafterversammlung die Auflösung, so 

bedarf der Beschluss der öffentlichen Beurkundung.
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3
Jeder Gesellschafter kann beim Gericht die Auflösung der Ge-

sellschaft aus wichtigem Grund verlangen. Das Gericht kann statt 

auf Auflösung auf eine andere sachgemässe und den Beteiligten 

zumutbare Lösung erkennen, so insbesondere auf die Abfindung 

des klagenden Gesellschafters zum wirklichen Wert seiner 

Stammanteile.

Art. 821a

1
Für die Folgen der Auflösung sind die Vorschriften des Aktien-

rechts entsprechend anwendbar.

II. Folgen

2
Die Auflösung einer Gesellschaft muss ins Handelsregister ein-

getragen werden. Die Auflösung durch Urteil ist vom Gericht dem 

Handelsregister unverzüglich zu melden. Die Auflösung aus an-

deren Gründen muss die Gesellschaft beim Handelsregister an-

melden.

Art. 738

Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation, unter Vorbehalt der Fäl-

le der Fusion, der Aufspaltung und der Übertragung ihres Vermögens 

auf eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

III. Folgen

Art. 822

1
Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund beim Gericht auf 

Bewilligung des Austritts klagen.

2
Die Statuten können den Gesellschaftern ein Recht auf Austritt 

einräumen und dieses von bestimmten Bedingungen abhängig 

machen.

B. Ausscheiden 

von Gesell-

schaftern 

I. Austritt

Art. 822a

1
Reicht ein Gesellschafter eine Klage auf Austritt aus wichtigem 

Grund ein oder erklärt ein Gesellschafter seinen Austritt gestützt 

auf ein statutarisches Austrittsrecht, so müssen die Geschäfts-

führer unverzüglich die übrigen Gesellschafter informieren.

2
Falls andere Gesellschafter innerhalb von drei Monaten nach 

Zugang dieser Mitteilung auf Austritt aus wichtigem Grund kla-

gen oder ein statutarisches Austrittsrecht ausüben, sind alle 

austretenden Gesellschafter im Verhältnis des Nennwerts ihrer 

Stammanteile gleich zu behandeln. Wurden Nachschüsse geleis-

tet, so ist deren Betrag dem Nennwert zuzurechnen.

II. Anschluss-

austritt
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56

Art. 823

III. Ausschluss 1
Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Gesellschaft beim 

Gericht auf Ausschluss eines Gesellschafters klagen.

2
Die Statuten können vorsehen, dass die Gesellschafterver-

sammlung Gesellschafter aus der Gesellschaft ausschliessen 

darf, wenn bestimmte Gründe vorliegen.

3
Die Vorschriften über den Anschlussaustritt sind nicht anwend-

bar.

Art. 824

IV. Vorsorgliche 

Massnahme
In einem Verfahren betreffend das Ausscheiden eines Gesell-

schafters kann das Gericht auf Antrag einer Partei bestimmen, 

dass einzelne oder alle mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten 

der betroffenen Person ruhen.

Art. 825

V. Abfindung 

1. Anspruch und 

Höhe

1
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so hat er 

Anspruch auf eine Abfindung, die dem wirklichen Wert seiner 

Stammanteile entspricht.

2
Für das Ausscheiden auf Grund eines statutarischen Austritts-

rechts können die Statuten die Abfindung abweichend festlegen.

Art. 825a

2. Auszahlung 1
Die Abfindung wird mit dem Ausscheiden fällig, soweit die Ge-

sellschaft:

1. über verwendbares Eigenkapital verfügt;

2. die Stammanteile der ausscheidenden Person veräussern 

kann;

3. ihr Stammkapital unter Beachtung der entsprechenden Vor-

schriften herabsetzen darf.

2
Ein zugelassener Revisionsexperte muss die Höhe des ver-

wendbaren Eigenkapitals feststellen. Reicht dieses zur Auszah-

lung der Abfindung nicht aus, so muss er zudem zur Frage Stel-

lung nehmen, wie weit das Stammkapital herabgesetzt werden 

könnte.

3
Für den nicht ausbezahlten Teil der Abfindung hat der ausge-

schiedene Gesellschafter eine unverzinsliche nachrangige Forde-

rung. Diese wird fällig, soweit im jährlichen Geschäftsbericht 

verwendbares Eigenkapital festgestellt wird.

Art. 823 OR 
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4
Solange die Abfindung nicht vollständig ausbezahlt ist, kann 

der ausgeschiedene Gesellschafter verlangen, dass die Gesell-

schaft eine Revisionsstelle bezeichnet und die Jahresrechnung 

ordentlich revidieren lässt.

Art. 826

1
Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf einen Anteil am Liquida-

tionsergebnis, der dem Verhältnis der Nennwerte seiner Stamm-

anteile zum Stammkapital entspricht. Wurden Nachschüsse ge-

leistet und nicht zurückbezahlt, so ist deren Betrag den Stamm-

anteilen der betreffenden Gesellschafter und dem Stammkapital 

zuzurechnen. Die Statuten können eine abweichende Regelung 

vorsehen.

2
Für die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation sind die 

Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

C. Liquidation

Art. 739

1

Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Per-

sönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in 

Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären 

[Gesellschaftern] durchgeführt ist.

2

Die Befugnisse der Organe der Gesellschaft werden mit dem Eintritt 

der Liquidation auf die Handlungen beschränkt, die für die Durchfüh-

rung der Liquidation erforderlich sind, ihrer Natur nach jedoch nicht 

von den Liquidatoren vorgenommen werden können.

B. Auflösung mit 

Liquidation 

I. Zustand der 

Liquidation. 

Befugnisse

Art. 740

1

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat [Geschäftsführer] be-

sorgt, sofern sie nicht in den Statuten oder durch einen Beschluss der 

Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] anderen Perso-

nen übertragen wird.

2

Die Liquidatoren sind vom Verwaltungsrat [Geschäftsführern] zur 

Eintragung in das Handelsregister anzumelden, auch wenn die Liqui-

dation vom Verwaltungsrat [Geschäftsführern] besorgt wird.

3

Wenigstens einer der Liquidatoren muss in der Schweiz wohnhaft 

und zur Vertretung berechtigt sein.

4

Wird die Gesellschaft durch richterliches Urteil aufgelöst, so be-

stimmt der Richter die Liquidatoren.

II. Bestellung und 

Abberufung der 

Liquidatoren 

1. Bestellung

Art. 825a OR 
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5

Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquida-

tion nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Ge-

sellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertre-

tung durch sie noch notwendig ist.

Art. 741

2. Abberufung
1

Die Generalversammlung [Gesellschafterversammlung] kann die von 

ihr ernannten Liquidatoren jederzeit abberufen.

2

Auf Antrag eines Aktionärs [Gesellschafters] kann der Richter, sofern 

wichtige Gründe vorliegen, Liquidatoren abberufen und nötigenfalls 

andere ernennen.

Art. 742

III. Liquidations-

tätigkeit 

1. Bilanz. 

Schuldenruf

1

Die Liquidatoren haben bei der Übernahme ihres Amtes eine Bilanz 

aufzustellen.

2

Die aus den Geschäftsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise 

bekannten Gläubiger sind durch besondere Mitteilung, unbekannte 

Gläubiger und solche mit unbekanntem Wohnort durch öffentliche Be-

kanntmachung im Schweizerischen Handelsamtsblatt und überdies in

der von den Statuten vorgesehenen Form von der Auflösung der Ge-

sellschaft in Kenntnis zu setzen und zur Anmeldung ihrer Ansprüche 

aufzufordern.

Art. 743

2. Übrige 

Aufgaben

1

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, {noch 

ausstehende Aktienbeträge nötigenfalls einzuziehen,} die Aktiven zu verwerten 

und die Verpflichtungen der Gesellschaft, sofern die Bilanz und der 

Schuldenruf keine Überschuldung ergeben, zu erfüllen.

2

Sie haben, sobald sie eine Überschuldung feststellen, den Richter zu 

benachrichtigen; dieser hat die Eröffnung des Konkurses auszuspre-

chen.

3

Sie haben die Gesellschaft in den zur Liquidation gehörenden 

Rechtsgeschäften zu vertreten, können für sie Prozesse führen, Ver-

gleiche und Schiedsverträge abschliessen und, soweit erforderlich, 

auch neue Geschäfte eingehen.

4

Sie dürfen Aktiven auch freihändig verkaufen, wenn die General-

versammlung [Gesellschafterversammlung] nichts anderes angeord-

net hat.

5

Sie haben bei länger andauernder Liquidation jährliche Zwischenbi-

lanzen aufzustellen.

Art. 826 OR 
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6

Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlun-

gen, die ein Liquidator in Ausübung seiner geschäftlichen Verrichtun-

gen begeht.

Art. 744

1

Haben bekannte Gläubiger die Anmeldung unterlassen, so ist der 

Betrag ihrer Forderungen gerichtlich zu hinterlegen.

2

Ebenso ist für die nicht fälligen und die streitigen Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft ein entsprechender Betrag zu hinterlegen, sofern 

nicht den Gläubigern eine gleichwertige Sicherheit bestellt oder die 

Verteilung des Gesellschaftsvermögens bis zur Erfüllung dieser Ver-

bindlichkeiten ausgesetzt wird.

3. Gläubigerschutz

Art. 745

1

Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer 

Schulden, soweit die Statuten nichts anderes bestimmen, unter die 

Aktionäre [Gesellschafter] nach Massgabe der einbezahlten Beträge 

und unter Berücksichtigung der Vorrechte einzelner Aktienkategorien 

[Stammanteilskategorien] verteilt.

2

Die Verteilung darf frühestens nach Ablauf eines Jahres vollzogen 

werden, von dem Tage an gerechnet, an dem der Schuldenruf zum 

dritten Mal ergangen ist.

3

Eine Verteilung darf bereits nach Ablauf von drei Monaten erfolgen, 

wenn ein zugelassener Revisionsexperte bestätigt, dass die Schulden 

getilgt sind und nach den Umständen angenommen werden kann, 

dass keine Interessen Dritter gefährdet werden.

4. Verteilung des 

Vermögens

Art. 746

Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den 

Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden.

IV. Löschung im 

Handelsregister

Art. 747

Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft sind während zehn 

Jahren an einem sicheren Ort aufzubewahren, der von den Liquidato-

ren, und wenn sie sich nicht einigen, vom Handelsregisteramt zu be-

zeichnen ist.

V. Aufbewahrung 

der Geschäfts-

bücher

Art. 826 OR 
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Fünfter Abschnitt: Verantwortlichkeit

Art. 827

Für die Verantwortlichkeit der Personen, die bei der Gründung 

mitwirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der 

Liquidation befasst sind, sind die Vorschriften des Aktienrechts 

entsprechend anwendbar.

Art. 753

II. Gründungs-

haftung

Gründer, Mitglieder des Verwaltungsrates [Geschäftsführer] und alle 

Personen, die bei der Gründung mitwirken, werden sowohl der Gesell-

schaft als den einzelnen Aktionären [Gesellschaftern] und Gesell-

schaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, wenn sie

1. absichtlich oder fahrlässig Sacheinlagen, Sachübernahmen oder 

die Gewährung besonderer Vorteile zugunsten von Aktionären 

[Gesellschaftern] oder anderen Personen in den Statuten, einem 

Gründungsbericht oder einem Kapitalerhöhungsbericht unrichtig 

oder irreführend angeben, verschweigen oder verschleiern, oder 

bei der Genehmigung einer solchen Massnahme in anderer Wei-

se dem Gesetz zuwiderhandeln;

2. absichtlich oder fahrlässig die Eintragung der Gesellschaft in das 

Handelsregister aufgrund einer Bescheinigung oder Urkunde 

veranlassen, die unrichtige Angaben enthält;

3. wissentlich dazu beitragen, dass Zeichnungen zahlungsunfähiger 

Personen angenommen werden.

Art. 754

III. Haftung für 

Verwaltung, 

Geschäftsführung 

und Liquidation

1

Die Mitglieder des Verwaltungsrates [Geschäftsführer] und alle mit 

der Geschäftsführung oder mit der Liquidation befassten Personen 

sind sowohl der Gesellschaft als den einzelnen Aktionären [Gesell-

schaftern] und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwort-

lich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer 

Pflichten verursachen.

2

Wer die Erfüllung einer Aufgabe befugterweise einem anderen Organ 

überträgt, haftet für den von diesem verursachten Schaden, sofern er 

nicht nachweist, dass er bei der Auswahl, Unterrichtung und Überwa-

chung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat.

Art. 827 OR 
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Art. 755

1

Alle mit der Prüfung der Jahres- und Konzernrechnung, der Grün-

dung, der Kapitalerhöhung oder Kapitalherabsetzung befassten Per-

sonen sind sowohl der Gesellschaft als auch den einzelnen Aktionä-

ren [Gesellschaftern] und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden 

verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung 

ihrer Pflichten verursachen.

2

Wurde die Prüfung von einer Finanzkontrolle der öffentlichen Hand 

oder von einem ihrer Mitarbeiter durchgeführt, so haftet das betref-

fende Gemeinwesen. Der Rückgriff auf die an der Prüfung beteiligten 

Personen richtet sich nach dem öffentlichen Recht.

IV. Revisions-

haftung

Art. 756

1

Neben der Gesellschaft sind auch die einzelnen Aktionäre [Gesell-

schafter] berechtigt, den der Gesellschaft verursachten Schaden ein-

zuklagen. Der Anspruch des Aktionärs [Gesellschafters] geht auf Leis-

tung an die Gesellschaft.

2

Hatte der Aktionär [Gesellschafter] aufgrund der Sach- und Rechts-

lage begründeten Anlass zur Klage, so verteilt der Richter die Kosten, 

soweit sie nicht vom Beklagten zu tragen sind, nach seinem Ermes-

sen auf den Kläger und die Gesellschaft.

B. Schaden der 

Gesellschaft 

I. Ansprüche 

ausser Konkurs

Art. 757

1

Im Konkurs der geschädigten Gesellschaft sind auch die Gesell-

schaftsgläubiger berechtigt, Ersatz des Schadens an die Gesellschaft 

zu verlangen. Zunächst steht es jedoch der Konkursverwaltung zu, 

die Ansprüche von Aktionären [Gesellschaftern] und Gesellschafts-

gläubigern geltend zu machen.

2

Verzichtet die Konkursverwaltung auf die Geltendmachung dieser 

Ansprüche, so ist hierzu jeder Aktionär [Gesellschafter] oder Gläubi-

ger berechtigt. Das Ergebnis wird vorab zur Deckung der Forderun-

gen der klagenden Gläubiger gemäss den Bestimmungen des 

Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889 ver-

wendet. Am Überschuss nehmen die klagenden Aktionäre [Gesell-

schafter] im Ausmass ihrer Beteiligung an der Gesellschaft teil; der 

Rest fällt in die Konkursmasse.

3

Vorbehalten bleibt die Abtretung von Ansprüchen der Gesellschaft 

gemäss Artikel 260 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes.

II. Ansprüche 

im Konkurs

Art. 827 OR 
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Art. 758

III. Wirkung des 

Entlastungs-

beschlusses

1

Der Entlastungsbeschluss der Generalversammlung [Gesellschafter-

versammlung] wirkt nur für bekanntgegebene Tatsachen und nur ge-

genüber der Gesellschaft sowie gegenüber den Aktionären [Gesell-

schaftern], die dem Beschluss zugestimmt oder die Aktien [Stamman-

teile] seither in Kenntnis des Beschlusses erworben haben.

2

Das Klagerecht der übrigen Aktionäre [Gesellschafter] erlischt sechs 

Monate nach dem Entlastungsbeschluss.

Art. 759

C. Solidarität und 

Rückgriff

1

Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede 

von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der 

Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände 

persönlich zurechenbar ist.

2

Der Kläger kann mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamt-

schaden einklagen und verlangen, dass der Richter im gleichen Ver-

fahren die Ersatzpflicht jedes einzelnen Beklagten festsetzt.

3

Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Richter in Würdi-

gung aller Umstände bestimmt.

Art. 760

D. Verjährung
1

Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden 

Bestimmungen verantwortlichen Personen verjährt in fünf Jahren von 

dem Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und 

von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit 

dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Handlung 

an gerechnet.

2

Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die das 

Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch für 

den Zivilanspruch.

Art. 827 OR 
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Übergangsbestimmungen

Art. 1

1
Der Schlusstitel des Zivilgesetzbuches gilt für dieses Gesetz, 

soweit die folgenden Bestimmungen nichts anderes vorsehen.

2
Die Bestimmungen des neuen Gesetzes werden mit seinem In-

krafttreten auf bestehende Gesellschaften anwendbar.

A. Allgemeine 

Regel

Art. 2

1
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen 

sind, jedoch den neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen 

innerhalb von zwei Jahren ihre Statuten und Reglemente den 

neuen Bestimmungen anpassen.

2
Bestimmungen der Statuten und Reglemente, die mit dem neu-

en Recht nicht vereinbar sind, bleiben bis zur Anpassung, längs-

tens aber noch zwei Jahre, in Kraft.

3
Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister eingetra-

gen sind, finden die Artikel 808a und 809 Absatz 4 zweiter Satz 

erst nach Ablauf der Frist zur Anpassung der Statuten Anwen-

dung.

4

{Aktiengesellschaften und Genossenschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen sind und deren Firma den neuen 

gesetzlichen Vorschriften nicht entspricht, müssen ihre Firma innerhalb von zwei 

Jahren den neuen Bestimmungen anpassen. Nach Ablauf dieser Frist ergänzt das 

Handelsregisteramt die Firma von Amtes wegen.}

B. Anpassungs-

frist

Art. 3

1
Wurden in Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die im Zeit-

punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Handelsregister ein-

getragen sind, keine dem Ausgabebetrag aller Stammanteile ent-

sprechenden Einlagen geleistet, so müssen diese innerhalb von 

zwei Jahren erbracht werden.

2
Bis zur vollständigen Leistung der Einlagen in der Höhe des 

Stammkapitals haften die Gesellschafter nach Artikel 802 des Ob-

ligationenrechts in der Fassung vom 18. Dezember 1936.

C. Leistung der 

Einlagen

Art. 1 Übergangsbestimmungen
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Art. 4

D. Partizipations-

scheine und 

Genussscheine

1
Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die einen

Nennwert aufweisen und in den Passiven der Bilanz ausgewiesen

werden, die aber kein Stimmrecht vermitteln (Partizipationsschei-

ne), gelten nach Ablauf von zwei Jahren als Stammanteile mit 

gleichen Vermögensrechten, wenn sie nicht innerhalb dieser Frist 

durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden. Werden die Anteile 

vernichtet, so muss den bisherigen Partizipanten eine Abfindung 

in der Höhe des wirklichen Werts ausgerichtet werden.

2
Die erforderlichen Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 

können mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen ge-

fasst werden, auch wenn die Statuten etwas anderes vorsehen.

3
Für Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die 

nicht in den Passiven der Bilanz ausgewiesen werden, finden 

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die Vorschriften über die 

Genussscheine Anwendung, dies auch dann, wenn sie als Parti-

zipationsscheine bezeichnet sind. Sie dürfen keinen Nennwert 

angeben und müssen als Genussscheine bezeichnet werden. Die 

Bezeichnung der Titel und die Statuten sind innerhalb von zwei 

Jahren anzupassen.

Art. 5

E. Eigene 

Stammanteile
Haben Gesellschaften mit beschränkter Haftung vor dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes eigene Stammanteile erworben, so müs-

sen sie diese, soweit sie zehn Prozent des Stammkapitals über-

steigen, innerhalb von zwei Jahren veräussern oder durch Kapi-

talherabsetzung vernichten.

Art. 6

F. Nachschuss-

pflicht

1
Statutarische Verpflichtungen zur Leistung von Nachschüssen, 

die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begründet wurden und 

die das Doppelte des Nennwerts der Stammanteile übersteigen, 

bleiben rechtsgültig und können nur im Verfahren nach Artikel 

795c herabgesetzt werden.

2
Im Übrigen finden nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die 

neuen Vorschriften Anwendung, so namentlich für die Einforde-

rung der Nachschüsse.

Art. 4 Übergangsbestimmungen
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Art. 7

Die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Revisionsstelle gelten 

vom ersten Geschäftsjahr an, das mit dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes oder danach beginnt.

G. Revisionsstelle

Art. 8

1
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die das Stimmrecht 

vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes unabhängig vom Nennwert 

der Stammanteile festgelegt haben, müssen die entsprechenden 

Bestimmungen nicht an die Anforderungen von Artikel 806 an-

passen.

2
Bei der Ausgabe neuer Stammanteile muss Artikel 806 Absatz 2

zweiter Satz in jedem Fall beachtet werden.

H. Stimmrecht

Art. 9

Hat eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch blosse 

Wiedergabe von Bestimmungen des alten Rechts Vorschriften in 

die Statuten aufgenommen, die für die Beschlussfassung der 

Gesellschafterversammlung qualifizierte Mehrheiten vorsehen, 

so kann die Gesellschafterversammlung innerhalb von zwei Jah-

ren mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen die An-

passung dieser Bestimmungen an das neue Recht beschliessen.

J. Anpassung 

statutarischer 

Mehrheits-

erfordernisse

Art. 10

Wurde das Aktienkapital oder das Stammkapital vor dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes zum Zwecke der Sanierung auf null her-

abgesetzt und anschliessend wieder erhöht, so gehen die Mit-

gliedschaftsrechte der früheren Aktionäre oder Gesellschafter 

mit dem Inkrafttreten unter.

K. Vernichtung 

von Aktien und 

Stammanteilen 

im Fall einer 

Sanierung

Art. 11

Die Ausschliesslichkeit von Firmen, die vor dem Inkrafttreten 

dieses Gesetzes im Handelsregister eingetragen wurden, beur-

teilt sich nach Artikel 951 des Obligationenrechts in der Fassung 

vom 18. Dezember 1936.

L. Ausschliess-

lichkeit einge-

tragener Firmen

Art. 7 Übergangsbestimmungen
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